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Kapitel  1. Wichtige  Sicherheitshinweise  

 

Anmerkung  

Lesen  Sie  unbedingt  zuerst  die  wichtigen  Sicherheitshinweise.

 Diese  Informationen  geben  Ihnen  Auskunft  über  den  sicheren  Umgang  mit  

Ihrem  Desktop-  oder  Notebook-Computer.  Beachten  Sie  alle  Informationen,  

die  mit  Ihrem  Computer  mitgeliefert  werden,  und  bewahren  Sie  sie  auf.  Die  

Informationen  in  diesem  Dokument  setzen  weder  die  Bestimmungen  Ihrer  

Kaufvereinbarung  noch  die  Lenovo  Gewährleistung  außer  Kraft.  

Die  Sicherheit  des  Kunden  spielt  für  uns  eine  große  Rolle.  Unsere  Produkte  

werden  mit  dem  Ziel  entwickelt,  sicher  und  effektiv  zu  sein.  Dennoch  bleibt  

zu  beachten,  dass  es  sich  bei  Computern  um  elektronische  Geräte  handelt.  

Netzkabel,  Netzteile  und  andere  Komponenten  können  Sicherheitsrisiken  her-
vorrufen,  die  vor  allem  bei  nicht  sachgerechter  Verwendung  dieser  Kompo-
nenten  zu  Personen-  oder  Sachschäden  führen  können.  Um  diese  Risiken  zu  

verringern,  folgen  Sie  den  im  Lieferumfang  enthaltenen  Anweisungen,  beach-
ten  Sie  alle  Warnungen,  die  sich  auf  dem  Produkt  und  in  den  Bedienungsan-
weisungen  befinden,  und  lesen  Sie  die  Informationen  in diesem  Dokument  

sorgfältig.  Sie  können  sich  selbst  vor  Gefahren  schützen  und  eine  sichere  

Umgebung  für  die  Arbeit  mit  dem  Computer  schaffen,  indem  Sie  sowohl  

die  Informationen  in diesem  Dokument  als  auch  die  mit  dem  Produkt  mit-
gelieferten  Anleitungen  genau  einhalten.  

Anmerkung:   Diese  Informationen  enthalten  Hinweise  zu  Netzteilen,  Akkus  

und  Batterien.  Neben  Notebook-Computern  werden  auch  einige  

andere  Produkte  (wie  z. B.  Lautsprecher  und  Bildschirme)  mit  

externen  Netzteilen  ausgeliefert.  Wenn  Sie  über  ein  solches  Pro-
dukt  verfügen,  gelten  die  Informationen  zu  Netzteilen  für  Ihr  

Produkt.  Zusätzlich  kann  Ihr  Computer  über  eine  münzgroße  

interne  Batterie  verfügen,  die  Ihrer  Systemuhr  auch  dann  Strom  

zuführt,  wenn  die  Maschine  nicht  an  die  Stromversorgung  ange-
schlossen  ist.  Daher  gelten  die  Sicherheitshinweise  zu  Batterien  

und  Akkus  für  alle  Computer.
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Situationen, in denen sofort reagiert werden muss 

Produkte  können  durch  nicht  sachgerechte  Verwendung  oder  Nachlässig-
keit  beschädigt  werden.  Einige  Schäden  an  Produkten  können  so  beträcht-
lich  sein,  dass  das  Produkt  nicht  erneut  verwendet  werden  sollte,  bis  es  von  

einer  autorisierten  Servicekraft  überprüft  und,  falls  erforderlich,  repariert  

wurde.  

Seien  Sie,  wie  bei  jedem  anderen  elektronischen  Gerät,  besonders  vorsich-
tig,  wenn  das  Produkt  eingeschaltet  ist.  In  sehr  seltenen  Fällen  kann  es zum  

Auftreten  von  Gerüchen  oder  zum  Austritt  von  Rauch  und  Funken  aus  der  

Maschine  kommen.  Es  können  auch  Geräusche  wie  Knallen,  Knacken  oder  

Rauschen  zu  hören  sein.  Dies  kann  lediglich  bedeuten,  dass  eine  interne  

elektronische  Komponente  in  einer  sicheren  und  kontrollierten  Weise aus-
gefallen  ist.  Allerdings  kann  dies  auch  auf  ein  potenzielles  Sicherheitsri-
siko  hindeuten.  Gehen  Sie  in  diesem  Fall  keine  Risiken  ein,  und  versuchen  

Sie  nicht  selbst,  den  Fehler  zu  bestimmen.  

Überprüfen  Sie  in  regelmäßigen  Abständen,  ob  Ihr  Computer  und  die  zuge-
hörigen  Komponenten  Schäden,  Verschleißspuren  oder  Anzeichen  eines  

Sicherheitsrisikos  aufweisen.  Verwenden  Sie  das  Produkt  nicht,  wenn  Sie  

Zweifel  am  ordnungsgemäßen  Zustand  einer  Komponente  haben.  Wenden  

Sie  sich  an  das  Customer  Support  Center  oder  den  Produkthersteller,  um  

Anweisungen  zur  Überprüfung  und,  falls  erforderlich,  zur  Reparatur  des  

Produkts  zu  erhalten.  Eine  Liste  der  Telefonnummern  für  Service-  und  

Unterstützungsleistungen  finden  Sie  unter  „Liste  der  weltweit  gültigen  

Telefonnummern”  auf  Seite  38.  

Im  unwahrscheinlichen  Fall,  dass  einer  der  unten  aufgelisteten  Umstände  

eintritt,  oder  wenn  Sie  irgendwelche  Sicherheitsbedenken  bezüglich  Ihres  

Produkts  haben,  beenden  Sie  die  Verwendung  des  Produkts,  und  unterbre-
chen  Sie  die  Verbindung  zur  Stromquelle  und  zu  Telekommunikations-
leitungen,  bis  Sie  mit  dem  Customer  Support  Center  für  weitere  Anweisun-
gen  Kontakt  aufnehmen  können.  

v   Netzkabel,  Netzstecker,  Netzteile,  Verlängerungskabel  oder  Überspannungs-
schutzeinrichtungen  sind  rissig,  brüchig  oder  beschädigt.  

v   Anzeichen  von  Überhitzung  wie  Rauch,  Funken  oder  Feuer  treten  auf.  

v   Schäden  am  Akku  (wie  Risse,  Beulen  und  Falten),  selbständiges  Entladen  

des  Akkus  oder  Ablagerung  von  Korrosionsmaterial  auf  dem  Akku.  

v   Geräusche  wie  Knacken,  Rauschen,  Knallen  oder  strenge  Gerüche  gehen  

von  dem  Produkt  aus.  

v   Anzeichen  dafür  treten  auf,  dass  eine  Flüssigkeit  auf  den  Computer,  das  

Netzkabel  oder  das  Netzteil  verschüttet  wurde  oder  ein  Gegenstand  auf  

eines  dieser  Teile gefallen  ist.  
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v   Der  Computer,  das  Netzkabel  oder  das  Netzteil  sind  mit  Wasser  in  Berüh-
rung  gekommen.  

v   Das  Produkt  wurde  fallen  gelassen  oder  auf  irgendeine  andere  Weise  

beschädigt.  

v   Das  Produkt  funktioniert  nicht  ordnungsgemäß,  wenn  Sie  die  Bedienungs-
anweisungen  befolgen.

Anmerkung:   Wenn  Sie  diese  Umstände  bei  einem  Produkt  eines  anderen  Her-
stellers  feststellen  (wie  z. B.  einem  Verlängerungskabel),  stoppen  

Sie  die  Verwendung  dieses  Produkts,  bis  Sie  weitere  Anweisun-
gen  des  Produktherstellers  oder  einen  passenden  Ersatz  erhalten  

haben.  

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien 

Befolgen  Sie  immer  die  folgenden  Vorsichtsmaßnahmen,  um  das  Risiko  eines  

Personen-  oder  Sachschadens  zu  verringern.  

Wartung 

Versuchen  Sie  nicht,  ein  Produkt  selber  zu  warten,  wenn  Sie  keine  entspre-
chenden  Anweisungen  vom  Customer  Support  Center  erhalten  haben.  Neh-
men  Sie  nur  einen  autorisierten  Service-Provider  in  Anspruch,  der  für  Repa-  

raturen  an  Ihrem  speziellen  Produkt  zugelassen  ist.  

Anmerkung:   Einige  Teile können  vom  Kunden  selbst  aufgerüstet  oder  ersetzt  

werden.  Diese  Teile werden  als  ″CRUs″ (Customer  Replaceable  

Units,  durch  den  Kunden  austauschbare  Funktionseinheiten)  

bezeichnet.  Lenovo  kennzeichnet  CRUs  ausdrücklich  als  solche  

und  stellt  eine  Dokumentation  mit  Anweisungen  zur  Verfügung,  

wenn  der  Kunde  diese  Teile selbst  ersetzen  kann.  Sie  müssen  bei  

solchen  Arbeiten  alle  Anweisungen  sorgfältig  befolgen.  Stellen  

Sie  immer  sicher,  dass  die  Stromversorgung  ausgeschaltet  ist  

und  dass  das  Produkt  nicht  mit  einer  Stromquelle  verbunden  

ist,  bevor  Sie  versuchen,  ein  Teil zu  ersetzen.  Wenden  Sie  sich  

bei  Fragen  an  das  Customer  Support  Center.  

Obwohl  sich  nach  dem  Abziehen  des  Netzkabels  in  Ihrem  Computer  keine  

beweglichen  Teile befinden,  ist  der  folgende  Warnhinweis  für  die  UL-Zertifi-
zierung  erforderlich.  
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VORSICHT  

  

 

Gefährliche  bewegliche  Teile.  Nicht  mit  den  Fingern  oder  anderen  

Körperteilen  berühren.  

 

 

Achtung  

  

 

Bevor  Sie  CRUs  austauschen,  schalten  Sie  den  Computer  aus,  und  las-
sen  Sie  ihn  3 bis  5 Minuten  abkühlen,  bevor  Sie  die  Abdeckung  ent-
fernen.  

Netzkabel und Netzteile 

Verwenden  Sie  nur  die  Netzkabel  und  Netzteile,  die  vom  Produkthersteller  

geliefert  wurden.  Das  Netzkabel  und  das  Netzteil  sind  nur  für  die  Ver-
wendung  mit  diesem  Produkt  gedacht.  Sie  sollten  nicht  für  andere  Produkte  

verwendet  werden.  

Wickeln  Sie  das  Netzkabel  niemals  um  das  Netzteil  oder  um  ein  anderes  

Objekt.  Dadurch  kann  das  Kabel  beschädigt  werden.  Dies  kann  ein  Sicher-
heitsrisiko  darstellen.  

Achten  Sie  darauf,  alle  Netzkabel  so  zu  verlegen,  dass  sie  keine  Gefahr  für  

Personen  darstellen  und  nicht  beschädigt  werden  können.  

Schützen  Sie  Netzkabel  und  Netzteile  vor  Flüssigkeiten.  Legen  Sie  Netzkabel  

und  Netzteile  beispielsweise  nicht  in  der  Nähe  von  Waschbecken,  Badewan-
nen,  Toiletten  oder  auf  Böden  ab,  die  mit  Flüssigkeiten  gereinigt  werden.  Flüs-
sigkeiten  können  Kurzschlüsse  auslösen,  insbesondere  wenn  das  Kabel  oder  

das  Netzteil  durch  nicht  sachgerechte  Verwendung  stark  beansprucht  wurde.  

Flüssigkeiten  können  außerdem  eine  allmähliche  Korrosion  der  Netzkabelan-  

schlüsse  und/oder  der  Anschlussenden  am  Netzteil  verursachen.  Dies  kann  

schließlich  zu  Überhitzung  führen.  
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Schließen  Sie  Netzkabel  und  Signalkabel  immer  in  der  richtigen  Reihenfolge  

an,  und  stellen  Sie  sicher,  dass  alle  Netzkabelanschlüsse  fest  und  vollständig  

in  die  Netzsteckdosen  gesteckt  sind.  

Verwenden  Sie  keine  Netzteile,  die  Korrosionsschäden  am  Stecker  und/oder  

Schäden  durch  Überhitzung  (wie  z. B.  verformte  Plastikteile)  am  Stecker  oder  

an  anderen  Komponenten  des  Netzteils  aufweisen.  

Verwenden  Sie  keine  Netzkabel,  bei  denen  die  elektrischen  Kontakte  an  einem  

Ende  Anzeichen  von  Korrosion  oder  Überhitzung  aufweisen  oder  die  auf  

irgendeine  andere  Weise  beschädigt  sind.  

Verlängerungskabel und verwandte Einheiten 

Stellen  Sie  sicher,  dass  verwendete  Verlängerungskabel,  Überspannungsschutz-
einrichtungen,  unterbrechungsfreie  Stromversorgungseinheiten  und  Verteiler-
leisten  so  eingestuft  sind,  dass  sie  den  elektrischen  Anforderungen  des  Pro-
dukts  genügen.  Überlasten  Sie  diese  Einheiten  niemals.  Wenn  Verteilerleisten  

verwendet  werden,  sollte  die  Belastung  den  Eingangsspannungsbereich  der  

Verteilerleiste  nicht  überschreiten.  Weitere  Informationen  zu  Netzbelastungen,  

Anschlusswerten  und  Eingangsspannungsbereichen  erhalten  Sie  von  einem  

Elektriker.  

Netzstecker und Netzsteckdosen 

Wenn  die  Netzsteckdose,  die  Sie  zum  Anschließen  Ihrer  Computereinheiten  

verwenden  möchten,  Anzeichen  einer  Beschädigung  oder  Korrosion  aufweist,  

verwenden  Sie  die  Netzsteckdose  erst,  nachdem  sie  von  einem  qualifizierten  

Elektriker  ausgetauscht  wurde.  

Verbiegen  oder  verändern  Sie  den  Netzstecker  nicht.  Wenn  der  Netzstecker  

beschädigt  ist,  wenden  Sie  sich  für  Ersatz  an  den  Hersteller.  

Einige  Produkte  sind  mit  einem  3-poligen  Netzstecker  ausgestattet.  Dieser  

Netzstecker  passt  nur  in  eine  geerdete  Netzsteckdose.  Hierbei  handelt  es  sich  

um  eine  Sicherheitsvorkehrung.  Versuchen  Sie  nicht,  diese  Sicherheitsvorkeh-
rung  zu  umgehen,  indem  Sie  versuchen,  den  Netzstecker  an  eine  nicht  geer-
dete  Netzsteckdose  anzuschließen.  Wenn Sie  den  Stecker  nicht  in  die  Netz-
steckdose  stecken  können,  wenden  Sie  sich  an  einen  Elektriker,  um  einen  

zugelassenen  Netzstecker  zu  erhalten  oder  um  die  Steckdose  durch  eine  

andere  ersetzen  zu  lassen,  die  für  diese  Sicherheitsvorkehrung  geeignet  ist.  

Überlasten  Sie  niemals  eine  Netzsteckdose.  Die  gesamte  Systembelastung  darf  

80  %  des  Wertes  für  den  Netzstromkreis  nicht  überschreiten.  Wenden  Sie  sich  

bei  Rückfragen  zu  Netzbelastungen  und  Werten  für  den  Netzstromkreis  an  

einen  Elektriker.  
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Vergewissern  Sie  sich,  dass  die  verwendete  Netzsteckdose  ordnungsgemäß  

angeschlossen  ist,  dass  leicht  auf  sie  zugegriffen  werden  kann  und  dass  sie  

sich  in  der  Nähe  der  Einheiten  befindet.  Schonen  Sie  Netzkabel,  indem  Sie  sie  

nicht  bis  aufs  Äußerste  dehnen.  

Gehen  Sie  sowohl  beim  Anschließen  der  Einheit  an  die  Netzsteckdose  als  auch  

beim  Trennen  dieser  Verbindung  vorsichtig  vor. 

Batterien und Akkus 

Alle  Lenovo  PCs  enthalten  für  die  Stromversorgung  der  Systemuhr  eine  nicht  

aufladbare  Knopfzellenbatterie.  Zusätzlich  werden  bei  vielen  tragbaren  Pro-
dukten,  wie  z.  B.  bei  Notebook-Computern,  aufladbare  Akkus  verwendet,  um  

das  System  auch  unterwegs  mit  Strom  zu  versorgen.  Batterien  und  Akkus,  die  

im  Lieferumfang  des  Lenovo  Produkts  enthalten  sind,  wurden  auf  Kompatibi-
lität  getestet  und  sollten  nur  durch  gleichartige  Batterien  und  Akkus  ersetzt  

werden.  

Öffnen,  zerlegen  oder  warten  Sie  den  Akku  und  die  Knopfzellenbatterie  nicht.  

Beschädigen  Sie  den  Akku  und  die  Knopfzellenbatterie  nicht;  schließen  Sie  die  

Metallkontakte  nicht  kurz.  Schützen  Sie  Akkus  und  Knopfzellenbatterien  vor  

Feuchtigkeit  und  Nässe.  Befolgen  Sie  beim  Aufladen  des  Akkus  genau  die  

Anweisungen  in  der  Produktdokumentation.  

Der  Akku  und  die  Knopfzellenbatterie  können  durch  unsachgemäße  Handha-
bung  überhitzen,  so  dass  Gase  oder  Flammen  austreten  können.  Verwenden  

Sie  den  Akku  nicht,  wenn  er  beschädigt  ist,  sich  selbständig  entlädt  oder  

wenn  sich  an  den  Kontakten  des  Akkus  Korrosionsmaterial  ablagert.  Erwer-
ben  Sie  in  diesem  Fall  einen  Ersatzakku  vom  Hersteller.  

Akkus  können  sich  entladen,  wenn  sie  längere  Zeit  nicht  verwendet  werden.  

Bei  einigen  wiederaufladbaren  Akkus  (besonders  bei  Lithiumionenakkus)  

steigt  das  Risiko  eines  Kurzschlusses,  wenn  der  Akku  im  entladenen  Zustand  

aufbewahrt  wird.  Dies  kann  die  Lebensdauer  des  Akkus  verringern  und  ein  

Sicherheitsrisiko  darstellen.  Entladen  Sie  wiederaufladbare  Lithiumionenakkus  

niemals  vollständig.  Bewahren  Sie  diese  Art  von  Akkus  nicht  im  entladenen  

Zustand  auf.  

Erwärmung und Lüftung des Produkts 

Computer  erzeugen  im  Betrieb  und  beim  Aufladen  von  Akkus  Wärme.  Note-
book-Computer  können  aufgrund  ihrer  kompakten  Größe  große  Wärmemen-
gen  erzeugen.  Beachten  Sie  immer  folgende  Vorsichtsmaßnahmen:  

v   Vermeiden  Sie  es,  die  Unterseite  des  Computers  über  einen  längeren  Zeit-
raum  mit  den  Oberschenkeln  oder  einem  anderen  Teil des  Körpers  in  

Berührung  zu  lassen,  wenn  der  Computer  in  Betrieb  ist  oder  der  Akku  
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geladen  wird.  Der  Computer  gibt  im  normalen  Betrieb  Wärme  ab.  Längerer  

Kontakt  mit  dem  Körper  kann  zu  Reizungen  und  möglicherweise  sogar  zu  

Verbrennungen  führen.  

v   Vermeiden  Sie  das  Arbeiten  mit  Ihrem  Computer  oder  das  Laden  des  

Akkus  in  der  Nähe  von  brennbaren  Materialien  oder  in  explosions-
gefährdeten  Umgebungen.  

v   Im  Lieferumfang  des  Produkts  sind  Lüftungsschlitze,  Lüfter  und/oder  

Kühlkörper  enthalten,  um  Sicherheit,  Komfort  und  einen  zuverlässigen  

Betrieb  zu  gewährleisten.  Diese  Komponenten  könnten  versehentlich  blo-
ckiert  werden,  wenn  das  Produkt  auf  ein  Bett,  ein  Sofa,  einen  Teppich  oder  

andere  weiche  Oberflächen  gestellt  wird.  Diese  Komponenten  dürfen  nicht  

blockiert,  abgedeckt  oder  beschädigt  werden.

Der  Computer  sollte  mindestens  alle  drei  Monate  auf  Staubablagerungen  

überprüft  werden.  Bevor  Sie  den  Computer  überprüfen,  schalten  Sie  den  

Netzstrom  aus,  und  ziehen  Sie  das  Netzkabel  des  Computers  von  der  Netz-
steckdose  ab;  entfernen  Sie  dann  den  Staub  von  den  Entlüftungsschlitzen  

und  Öffnungen  in  der  Frontblende.  Wenn Sie  außen  am  Computer  Stauban-  

sammlungen  festgestellt  haben,  sollten  Sie  auch  den  inneren  Bereich  des  Com-
puters  überprüfen  und  eventuelle  Staubansammlungen  auf  der  Luftzufuhr  des  

Kühlkörpers,  auf  den  Entlüftungsschlitzen  des  Netzteils  sowie  auf  den  Lüf-
tern  entfernen.  Schalten  Sie  den  Computer  aus,  und  ziehen  Sie  das  Netzkabel  

des  Computers  aus  der  Netzsteckdose,  bevor  Sie  die  Abdeckung  öffnen.  Ver-
meiden  Sie  es,  den  Computer  in unmittelbarer  Nähe  von  stark  frequentierten  

Bereichen  zu  verwenden.  Wenn  Sie  den  Computer  in  stark  frequentierten  

Bereichen  verwenden  müssen,  sollten  Sie  die  Sauberkeit  des  Computers  häufi-
ger  überprüfen  und  den  Computer  gegebenenfalls  häufiger  reinigen.  

Zu  Ihrer  eigenen  Sicherheit  und  zur  Aufrechterhaltung  einer  optimalen  

Computerleistung  müssen  Sie  immer  die  folgenden  grundlegenden  Vorsichts-
maßnahmen  beachten:  

v   Öffnen  Sie  die  Abdeckung  nicht,  wenn  der  Computer  an  den  Netzstrom  

angeschlossen  ist.  

v   Überprüfen  Sie  die  Außenseite  des  Computers  in  regelmäßigen  Abständen  

auf  Staubansammlungen.  

v   Entfernen  Sie  Staubansammlungen  aus  den  Entlüftungsschlitzen  und  Öff-
nungen  in der  Frontblende.  Bei  Verwendung  des  Computers  in  stark  fre-
quentierten  Bereichen  oder  in  Bereichen,  in  denen  viel  Staub  entsteht,  ist  

möglicherweise  ein  häufigeres  Reinigen  des  Computers  erforderlich.  

v   Achten  Sie  darauf,  dass  die  Entlüftungsöffnungen  nicht  abgedeckt  oder  

blockiert  werden.  

v   Achten  Sie  darauf,  dass  der  Computer  nicht  in  Möbeln  gelagert  oder  betrie-
ben  wird,  um  die  Gefahr  einer  Überhitzung  zu  verringern.  
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v   Die  Temperatur  der  Luftzufuhr  ins  Innere  des  Computers  sollte  35  °C  nicht  

überschreiten.  

v   Verwenden  Sie  keine  Lüftungsfiltereinheiten,  die  nicht  für  Desktop-Compu-
ter  bestimmt  sind.

Sicherheitshinweise zu CD- und DVD-Laufwerken 

In  CD-  und  DVD-Laufwerken  werden  CDs  und  DVDs  mit  hoher  Geschwin-
digkeit  gedreht.  Wenn eine  CD  oder  DVD  angebrochen  oder  anderweitig  

beschädigt  ist,  kann  die  CD  oder  DVD  zerbrechen  oder  sogar  in  viele  Einzel-
teile  zersplittern,  wenn  das  CD-  bzw. DVD-Laufwerk  aktiv  ist.  Um  dadurch  

verursachte  Verletzungen  zu  vermeiden  und  um  das  Risiko,  Ihre  Maschine  zu  

beschädigen,  zu  verringern,  gehen  Sie  wie  folgt  vor:  

v   CDs/DVDs  immer  in  der  Originalverpackung  aufbewahren.  

v   CDs/DVDs  von  direkter  Sonnenstrahlung  fern  halten  und  nie  in  unmittel-
barer  Nähe  von  Wärmequellen  aufbewahren.  

v   CDs/DVDs  aus  dem  Computer  nehmen,  wenn  sie  nicht  benötigt  werden.  

v   CDs/DVDs  nicht  biegen  oder  knicken  und  nicht  gewaltsam  in  den  Compu-
ter  oder  ihre  Verpackung  legen.  

v   CDs/DVDs  vor  jedem  Gebrauch  auf  angebrochene  Stellen  überprüfen.  

Keine  angebrochenen  oder  beschädigten  CDs  verwenden.
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Zusätzliche Sicherheitshinweise 

  

VORSICHT  

 An  Netz-,  Telefon-  oder  Datenleitungen  können  gefährliche  elektrische  Spannun-
gen  anliegen.  Zur  Vermeidung  von  elektrischen  Schlägen  bei  der  Installation,  beim  

Transport  oder  beim  Öffnen  von  Gerätegehäusen  wie  nachfolgend  beschrieben  vor-
gehen.  Wenn das  3-polige  Netzkabel  im Lieferumfang  dieses  Produktes  enthalten  

ist,  muss  es an  eine  ordnungsgemäß  geerdete  Netzsteckdose  angeschlossen  werden.
  

 Verbindungen  herstellen:  

Schalten  Sie  alle  Geräte  aus.  

Schließen  Sie  zuerst  alle  Kabel  an die  

Geräte  an.  

Schließen  Sie  die  Signalkabel  an die  Buch-
sen  an.  

Schließen  Sie  das  Netzkabel  an  eine  Netz-
steckdose  an.  

Schalten  Sie  das  Gerät  ein.  

Verbindungen  trennen:  

Schalten  Sie  alle  Geräte  aus.  

Ziehen  Sie  zuerst  das Netzkabel  von  der  

Netzsteckdose  ab.  

Ziehen  Sie  die Signalkabel  von  den  Buch-
sen  ab.  

Ziehen  Sie  alle  Kabel  von  den  Geräten  ab.

  

Das  Netzkabel  muss  von  der  Wandsteckdose  oder  von  der  Netzsteckdose  

abgezogen  werden,  bevor  andere  Netzkabel  installiert  werden,  die  mit  dem  

Computer  verbunden  werden.  

Das  Netzkabel  darf  erst  dann  wieder  an  die  Wandsteckdose  oder  die  Netz-
steckdose  angeschlossen  werden,  wenn  alle  anderen  Netzkabel  mit  dem  Com-
puter  verbunden  sind.  
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VORSICHT  

 Um  die  Gefahr  eines  elektrischen  Schlages  oder  eines  Feuers  zu vermeiden,  unbe-
dingt  die  folgenden  Sicherheitsbestimmungen  einhalten:  

v   Den  Computer  nicht  mit  Wasser in Berührung  bringen.  

v   Bei  Gewittern  Folgendes  beachten:  

–   Verwenden  Sie  den  Computer  nicht  mit  angeschlossenem  Telefonkabel.  

–   Schließen  Sie  das  Kabel  nicht  an die  Telefonsteckdose  an,  und  ziehen  Sie  es 

nicht  aus  der  Telefonsteckdose  heraus.
  

  

VORSICHT  

 Zerlegen  oder  verändern  Sie  den  Akku  nicht.  

Der  Akku  kann  in diesem  Fall  explodieren,  oder  es kann  Flüssigkeit  aus  dem  

Akku  austreten.  

Andere  als  die  von  Lenovo  angegebenen  Akkus  sowie  zerlegte  oder  geänderte  

Akkus  unterliegen  nicht  der  Gewährleistung.  

  

  

VORSICHT  

 Der  Akku  kann  bei  unsachgemäßem  Austauschen  explodieren.  Der  Akku  enthält  

gefährliche  Stoffe.  Gehen  Sie  nach  folgenden  Anweisungen  vor, um  mögliche  

Gefährdungen  auszuschließen:  

v   Nur  einen  von  Lenovo  empfohlenen  Akku  verwenden.  

v   Den  Akku  vor  Feuer  schützen.  

v   Den  Akku  vor  Feuchtigkeit  und  Nässe  schützen.  

v   Den  Akku  nicht  zerlegen.  

v   Den  Akku  nicht  kurzschließen.  

v   Den  Akku  nicht  in Reichweite  von  Kindern  aufbewahren.

Bei  der  Entsorgung  des  Akkus  die  örtlichen  Bestimmungen  für Sondermüll  sowie  

die  allgemeinen  Sicherheitsbestimmungen  beachten.
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VORSICHT  

 Bewahren  Sie  den  Akku  bei  Zimmertemperatur  und  mit  einer  Ladekapazität  von  

30 bis  50 % auf.  Es wird  empfohlen,  den  Akku  ungefähr  einmal  pro  Jahr  aufzula-
den,  um  ein  übermäßiges  Entladen  des Akkus  zu  verhindern.  

  

  

VORSICHT  

 Der  Zweitakku  kann  bei  unsachgemäßem  Austauschen  explodieren.  

Der  Lithiumakku  enthält  Lithium  und  kann  explodieren,  wenn  er nicht  sachge-
recht  gehandhabt  oder  entsorgt  wird.  

Ersetzen  Sie  den  Akku  nur  durch  einen  Akku  desselben  Typs. 

Den  Akku  nicht:  (1) mit  Wasser in Berührung  bringen,  (2) über  100  °C erhitzen  

oder  (3) reparieren  oder  zerlegen.  Beachten  Sie  bei  der  Entsorgung  die örtlichen  

Bestimmungen  für  Sondermüll  und  die allgemeinen  Sicherheitsbestimmungen.  

  

  

VORSICHT  

 Befolgen  Sie  die  Anweisungen  weiter  unten,  wenn  Sie  eine  CDC-  oder  Mini-PCI-
Karte  installieren  oder  neu  konfigurieren  möchten.  

Um  die  Gefahr  eines  elektrischen  Schlags  zu vermeiden,  ziehen  Sie  alle Kabel  und  

das  Netzteil  von  den  jeweiligen  Buchsen  ab, wenn  Sie  eine  CDC-  oder  Mini-PCI-
Karte  installieren  oder  die  Abdeckungen  des  Systems  oder  der  angeschlossenen  

Geräte  entfernen.  An  Netz-,  Telefon-  oder  Datenleitungen  können  gefährliche  elek-
trische  Spannungen  anliegen.
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ACHTUNG:  

Wenn  Sie  eine  CDC-  oder  Mini-PCI-Karte  oder  eine  Speicherkarte  instal-
liert  oder  aufgerüstet  haben,  verwenden  Sie  den  Computer  erst  nach  dem  

Schließen  der  Abdeckung.  Schließen  Sie  immer  die  Abdeckung,  bevor  Sie  

den  Computer  verwenden.  

ACHTUNG:  

Die  Leuchtstoffröhre  im  LCD-Bildschirm  enthält  Quecksilber.  Beachten  Sie  

bei  der  Entsorgung  die  örtlichen  Bestimmungen  für  Sondermüll.  

Der  LCD-Bildschirm  besteht  aus  Glas  und  kann  zerbrechen,  wenn  er 

unsachgemäß  behandelt  wird  oder  der  Computer  auf  den  Boden  fällt.  Ist  

der  Bildschirm  beschädigt  und  gerät  die  darin  befindliche  Flüssigkeit  in  

Kontakt  mit  Haut  und  Augen,  spülen  Sie  die  betroffenen  Stellen  mindes-
tens  15  Minuten  mit  Wasser  ab  und  suchen  Sie  bei  Beschwerden  anschlie-
ßend  einen  Arzt  auf.  

  

VORSICHT  

 Um  bei  Verwendung  der  Telefonausrüstung  die  Gefahr  eines  Feuers  oder  eines  

elektrischen  Schlags  zu vermeiden,  unbedingt  die  folgenden  Sicherheits-
bestimmungen  einhalten:  

v   Während  eines  Gewitters  keine  Telefonleitungen  installieren.  

v   In feuchter  Umgebung  keine  Telefonanschlüsse  installieren,  die nicht  speziell  

für  Feuchträume  geeignet  sind.  

v   Blanke  Telefonkabel  oder  Anschlüsse  nicht  berühren,  bevor  die  Telefonleitung  

von  der  Netzwerkschnittstelle  getrennt  wurde.  

v   Vorsicht  bei  der  Installation  oder  Änderung  der  Telefonleitungen.  

v   Während  eines  Gewitters  kein  Telefon  (außer  ein drahtloses  Modell)  benutzen,  

da die  Gefahr  eines  elektrischen  Schlags  besteht.  

v   Das  Telefon  nicht  in der  Nähe  der  undichten  Stelle  einer  Gasleitung  benutzen,  

um  den  Leitungsbruch  zu  melden.  

v   Nur  Telefonkabel  mit  mindestens  26 AWG verwenden.
  

 

 

12 Lenovo  3000 Sicherheit  und Gewährleistung



Lasersicherheit 

Das  im  Computer  installierte  optische  Speicherlaufwerk  (CD-ROM-,  CD-RW-,  

DVD-ROM-Laufwerk  oder  SuperDisk)  ist  ein  Laserprodukt  der  Klasse  1 ent-
sprechend  EN  60825  und  gibt  keine  gefährliche  Strahlung  ab.  

  

VORSICHT  

 

 Laserprodukte  der  Klasse  1 geben  keine  gefährliche  Strahlung  ab.  Das  Laser-
system  und  das  optische  Speicherlaufwerk  sind  so  konstruiert,  dass  bei  nor-
malem  Betrieb  und  während  der  Instandhaltungsarbeiten  keine  schädlichen  

Laserstrahlen  frei  werden  können.  

Einige  Laufwerke  weisen  eine  integrierte  Laserdiode  der  Klasse  3A  auf.  Beach-
ten  Sie  hierbei  folgende  Sicherheitshinweise:  

  

VORSICHT  

 

 

  

VORSICHT  

 Bewahren  Sie  Verpackungsmaterialien  nicht  in Reichweite  von  Kindern  auf,  um 

eine  Erstickungsgefahr  durch  Plastiktüten  zu vermeiden.
  

Bewahren  Sie  diese  Anweisungen  auf.  

Das  optische  Speicherlaufwerk  nicht  öffnen.  Es enthält  keine  Teile,  die  gewartet  

oder  vom  Benutzer  eingestellt  werden  müssen.  

Werden Steuer-  und  Einstellelemente  anders  als  hier  festgelegt  verwendet,  kann  

gefährliche  Laserstrahlung  auftreten.  

Sichtbare  und  nicht  sichtbare  Laserstrahlung,  wenn  geöffnet.  Augen  vor  direkter  

Strahlung  schützen.  Nicht  in den  Laserstrahl  schauen  oder  direkt  mit  optischen  

Instrumenten  betrachten.  
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Kapitel  2. Gewährleistungsinformationen  

Lenovo Gewährleistung 

LSOLW-00  05/2005  

Teil 1 - Allgemeine Bestimmungen 

Diese  Gewährleistung  umfasst  Teil  1 - Allgemeine  Bestimmungen,  Teil  2 - Länder-
spezifische  Bestimmungen  und  Teil  3 - Gewährleistungsinformationen.  Die  Bestim-
mungen  in  Teil  2 ersetzen  oder  ändern  die  Bestimmungen  in Teil  1.  Lenovo  Group  

Limited  oder  eine  ihrer  Tochtergesellschaften  (″Lenovo″)  erbringen  die  nachfolgend  

beschriebenen  Gewährleistungen  nur  für  Maschinen,  die  für  den  Eigenbedarf  erwor-
ben  wurden,  und  nicht  für  zum  Wiederverkauf  erworbene  Maschinen.  Der  Begriff  

“Maschine”  steht  für  eine  Lenovo  Maschine,  ihre  Optionen,  Features,  Typen-  und  

Modelländerungen,  Modellerweiterungen  oder  Peripheriegeräte  bzw.  deren  beliebige  

Kombination.  Der  Begriff  ″Maschine″ umfasst  weder  vorinstallierte  noch  nachträglich  

auf  der  Maschine  installierte  Softwareprogramme.  Gesetzlich  unabdingbare  

Verbraucherschutzrechte  gehen  den  nachfolgenden  Bestimmungen  vor.  

Umfang  dieser  Gewährleistung  

Lenovo  gewährleistet,  dass  jede  Maschine  1) in  Material  und  Ausführung  feh-
lerfrei  ist  und  2)  den  veröffentlichten  Spezifikationen  von  Lenovo  (″Spezifika-
tionen″)  entspricht,  die  auf  Anforderung  erhältlich  sind.  Der  Gewährleistungs-
zeitraum  für  die  Maschine  beginnt  mit  dem  Datum  der  Installation  und  ist  in  

Teil 3 - Gewährleistungsinformationen  angegeben.  Sofern  von  Lenovo  oder  

dem  Reseller  nicht  anders  angegeben,  ist  das  Datum  auf  der  Rechnung  oder  

dem  Kassenbeleg  das  Installationsdatum.  Sofern  von  Lenovo  nicht  anders  

angegeben,  gelten  die  folgenden  Gewährleistungen  nur  in  dem  Land  oder  

der  Region,  in  der  die  Maschine  erworben  wurde.  

DIESE  GEWÄHRLEISTUNGSBESTIMMUNGEN  SIND  ABSCHLIESSEND  

UND  ERSETZEN  SÄMTLICHE  ETWAIGE  SONSTIGE  GEWÄHRLEIS-  

TUNGSANSPRÜCHE.  EINIGE  LÄNDER  ODER  RECHTSORDNUNGEN  

ERLAUBEN  NICHT  DEN  AUSSCHLUSS  VERÖFFENTLICHTER  ODER  

STILLSCHWEIGENDER  GEWÄHRLEISTUNGEN,  SO  DASS  OBIGE  EIN-
SCHRÄNKUNGEN  MÖGLICHERWEISE  NICHT  ANWENDBAR  SIND.  IN  

DIESEM  FALL  SIND  DERARTIGE  GEWÄHRLEISTUNGEN  AUF  DIE  

ZEITDAUER  DES  GEWÄHRLEISTUNGSZEITRAUMS  BEGRENZT.  NACH  

ABLAUF  DES  GEWÄHRLEISTUNGSZEITRAUMS  WIRD  KEINERLEI  

GEWÄHRLEISTUNG  MEHR  ERBRACHT.  EINIGE  LÄNDER  ODER  

RECHTSORDNUNGEN  ERLAUBEN  NICHT  DIE  BEGRENZUNG  DER  
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ZEITDAUER  EINER  STILLSCHWEIGENDEN  GEWÄHRLEISTUNG,  SO  

DASS  OBIGE  EINSCHRÄNKUNGEN  MÖGLICHERWEISE  NICHT  

ANWENDBAR  SIND.  

Gewährleistungsausschluss  

Folgendes  ist  nicht  Bestandteil  dieser  Gewährleistung:  

v   Vorinstallierte  oder  nachträglich  installierte  Softwareprogramme  oder  

Softwareprogramme,  die  mit  der  Maschine  geliefert  werden;  

v   Schäden,  die  durch  nicht  sachgerechte  Verwendung,  Unfälle,  Änderungen,  

ungeeignete  Betriebsumgebung,  unsachgemäße  Wartung  durch  den  Kunden  

verursacht  wurden;  

v   Schäden,  die  von  Produkten  herbeigeführt  wurden,  für  die  Lenovo  nicht  

verantwortlich  ist;  und  

v   Produkte  anderer  Hersteller,  einschließlich  der  Produkte,  die  Lenovo  auf  

Kundenanfrage  hin  zusammen  mit  einer  Lenovo  Maschine  beschafft  und  

bereitstellt  oder  in  eine  Lenovo  Maschine  integriert.

Bei  Entfernung  oder  Veränderung  der  Typenschilder  bzw. Teilenummern  auf  

der  Maschine  oder  den  Maschinenteilen  erlischt  die  Gewährleistung.  

Lenovo  gewährleistet  nicht  den  unterbrechungsfreien  oder  fehlerfreien  Betrieb  

einer  Maschine.  

Technische  oder  andere  Unterstützung,  die  für  eine  Maschine  im  Rahmen  der  

Gewährleistung  zur  Verfügung  gestellt  wird,  wie  z.  B. Unterstützung  bei  Fra-
gen  zu  Vorgehensweisen  und  solchen  Fragen,  die  sich  auf  die  Einrichtung  und  

Installation  der  Maschine  beziehen,  wird  NUR  IM  RAHMEN  DER  GESETZ-
LICHEN  REGELN  UND  FRISTEN  bereitgestellt.  

Gewährleistungsservice  

Gewährleistungsservice  kann  von  Lenovo,  IBM  oder  vom  zuständigen  Res-
eller  (sofern  er  zur  Ausführung  des  Gewährleistungsservice  autorisiert  ist)  

erbracht  werden,  oder  von  einem  für  Gewährleistungsservice  autorisierten  

Service-Provider.  Sie  werden  jeweils  als  “Service-Provider”  bezeichnet.  

Funktioniert  die  Maschine  während  des  Gewährleistungszeitraums  nicht  wie  

zugesagt,  sollte  sich  der  Kunde  an  einen  Service-Provider  wenden.  Wenn  der  

Kunde  seine  Maschine  nicht  bei  Lenovo  registrieren  lässt,  wird  er  eventuell  

zur  Vorlage  eines  Kaufnachweises  aufgefordert  als  Nachweis  dafür,  dass  er  

Anspruch  auf  Gewährleistungsservice  hat.  

Fehlerbehebung  durch  Lenovo  

Wenn  der  Kunde  Service  bei  einem  Service-Provider  anfordert,  muss  er  die  

von  Lenovo  angegebenen  Fehlerbestimmungs-  und  Fehlerbehebungsproze-
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duren  befolgen.  Eine  Anfangsdiagnose  des  Problems  kann  entweder  von  

einem  Techniker  per  Telefon  oder  elektronisch  durch  Zugriff  auf  eine  Unter-
stützungs-Website  erstellt  werden.  

Die  Art  des  Gewährleistungsservice,  die  für  die  Maschine  des  Kunden  

erbracht  wird,  ist  in  Teil 3 - Gewährleistungsinformationen  angegeben.  

Der  Kunde  ist  für  das  Herunterladen  und  Installieren  vorgesehener  Software-
Updates  von  einer  Unterstützungs-Website  oder  von  anderen  elektronischen  

Medien  und  die  Einhaltung  der  vom  Service-Provider  bereitgestellten  Anwei-
sungen  selbst  verantwortlich.  Zu  den  Software-Updates  gehören  unter  ande-
rem  Basic  Input/Output  System-Code  (″BIOS″),  Dienstprogramme,  Einheiten-
treiber  und  weitere  Software-Updates.  

Kann  das  Problem  mithilfe  einer  durch  den  Kunden  austauschbaren  

Funktionseinheit  (″CRU″),  z. B.  Tastatur, Maus,  Lautsprecher,  Speicher,  Fest-
plattenlaufwerk  und  andere  leicht  austauschbare  Teile,  behoben  werden,  liefert  

der  Service-Provider  dem  Kunden  diese  CRU,  damit  er  die  Installation  selbst  

vornehmen  kann.  

Funktioniert  die  Maschine  während  des  Gewährleistungszeitraums  nicht  wie  

zugesagt  und  kann  das  Problem  per  Telefon  oder  elektronisch,  durch  Anwen-
den  von  Software-Updates  oder  durch  eine  CRU  nicht  behoben  werden,  wird  

der  Service-Provider  nach  eigenem  Ermessen  1) die  fehlerhafte  Maschine  repa-
rieren,  damit  sie  wieder  entsprechend  der  Gewährleistung  funktioniert,  oder  

2)  durch  eine  funktionell  mindestens  gleichwertige  Maschine  ersetzen.  Ist  der  

Service-Provider  nicht  in  der  Lage,  die  Maschine  zu  reparieren  oder  eine  

Ersatzmaschine  zu  beschaffen,  ist  der  Kunde  berechtigt,  die  Maschine  an  die  

Verkaufsstelle  zurückzugeben  und  sich  den  bezahlten  Kaufpreis  zurückerstat-
ten  zu  lassen.  

Im  Rahmen  des  Gewährleistungsservice  kann  der  Service-Provider  auch  die  

für  die  jeweilige  Maschine  erforderlichen  technischen  Änderungen  ausführen.  

Austausch  einer  Maschine  oder  eines  Maschinenteils  

Muss  eine  Maschine  oder  ein  Maschinenteil  im  Rahmen  des  Gewährleistungs-
service  ausgetauscht  werden,  geht  die  vom  Service-Provider  ersetzte  Maschine  

bzw. das  ersetzte  Teil in  das  Eigentum  von  Lenovo  über, während  die  Ersatz-
maschine  oder  das  Ersatzteil  in das  Eigentum  des  Kunden  übergeht.  Der  

Kunde  gewährleistet,  dass  es  sich  bei  allen  entfernten  Teilen  um  unveränderte  

Originalteile  handelt.  Die  Ersatzmaschine  oder  die  Ersatzteile  sind  unter  

Umständen  nicht  neu,  befinden  sich  jedoch  in  einem  einwandfreien  Betriebs-
zustand  und  sind  dem  ersetzten  Teil funktionell  mindestens  gleichwertig.  Die  

Ersatzmaschine  oder  das  Ersatzteil  erhält  den  Gewährleistungsstatus  der  ent-
fernten  Maschine  oder  des  entfernten  Teils. 
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Weitere  Zuständigkeiten  des  Kunden  

Der  Kunde  erklärt  sich  damit  einverstanden,  alle  nicht  durch  diesen  

Gewährleistungsservice  abgedeckten  Features,  Teile,  Optionen,  Änderungen  

und  Zubehörteile  zu  entfernen,  bevor  der  Service-Provider  eine  Maschine  oder  

ein  Teil ersetzt.  

Weiterhin  verpflichtet  sich  der  Kunde,  

1.   sicherzustellen,  dass  keine  rechtlichen  Verpflichtungen  bzw. Einschränkun-
gen  bestehen,  die  dem  Ersetzen  der  Maschine  oder  eines  Teils entgegenste-
hen,  

2.   bei  einer  Maschine,  die  nicht  sein  Eigentum  ist,  die  Genehmigung  des  

Eigentümers  für  den  Gewährleistungsservice  dieser  Maschine  durch  den  

Service-Provider  einzuholen  und  

3.   soweit  zutreffend,  vor  Erbringung  des  Gewährleistungsservice:  

a.   die  vom  Service-Provider  vorgegebene  Vorgehensweise  zur  Servicean-
forderung  zu  befolgen,  

b.   alle  auf  der  Maschine  befindlichen  Programme,  Daten  und  Ressourcen  

zu  sichern,  

c.   dem  Service-Provider  den  für  die  Ausführung  seiner  Aufgaben  erfor-
derlichen  freien  und  sicheren  Zugang  zu  seinen  Räumlichkeiten  und  

Systemen  zu  gewähren.
4.   (a)  sicherzustellen,  dass  alle  Informationen  über  identifizierte  oder  identifi-

zierbare  Personen  (persönliche  Daten)  auf  der  Maschine  gelöscht  werden  

(im  technisch  möglichen  Rahmen),  (b)  dem  Service-Provider  oder  einem  

Lieferanten  zu  gestatten,  in  seinem  Namen  alle  noch  vorhandenen  persön-
lichen  Daten,  die  der  Service-Provider  zur  Erfüllung  seiner  Verpflichtun-
gen  im  Rahmen  dieser  Vereinbarung  für  notwendig  erachtet,  zu  verarbei-
ten  (dazu  gehört  eventuell  der  Versand  der  Maschine  an  einen  anderen  der  

weltweit  verteilten  Servicestandorte),  und  (c)  sicherzustellen,  dass  diese  

Art  der  Verarbeitung  mit  den  für  persönliche  Daten  geltenden  Gesetzen  

vereinbar  ist.

Haftungsbegrenzung  

Lenovo  trägt  die  Verantwortung  für  den  Verlust  bzw. die  Beschädigung  der  

Maschine,  1)  während  sie  sich  im  Besitz  des  Service-Providers  befindet  oder  2)  

in  Fällen,  in  denen  Lenovo  die  Transportkosten  trägt,  während  sie  sich  auf  

dem  Transportweg  befindet.  

Weder  Lenovo  noch  der  Service-Provider  ist  verantwortlich  für  vertrauliche,  

private  oder  persönliche  Daten  auf  einer  Maschine,  die  der  Kunde,  gleich  aus  

welchem  Grund,  zurückgibt.  Solche  Informationen  müssen  vor  Rückgabe  der  

Maschine  entfernt  werden.  

Soweit  der  Kunde  aus  Verschulden  von  Lenovo  oder  aus  sonstigen  Gründen  

von  Lenovo  Schadensersatz  verlangen  kann,  ist  die  Haftung  von  Lenovo  

unabhängig  von  der  Rechtsgrundlage,  auf  der  der  Schadensersatzanspruch  an  
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Lenovo  beruht  (einschließlich  Verletzung  wesentlicher  Vertragspflichten,  Fahr-
lässigkeit,  unrichtiger  Angaben  oder  anderer  Ansprüche  aus  dem  Vertrag  oder  

auf  Grund  unerlaubter  Handlungen),  und  außer  in  Fällen  der  gesetzlich  

zwingenden  Haftung  begrenzt  auf:  

1.   Körperverletzung  (einschließlich  Tod) und  Schäden  an  Immobilien  und  

beweglichen  Sachen,  für  die  Lenovo  rechtlich  haftbar  ist;  und  

2.   bei  anderen  direkten  Schäden  auf  die  für  die  Maschine  zu  entrichtenden  

Gebühren,  die  Grundlage  des  Rechtsanspruchs  ist.

Diese  Haftungsbegrenzung  gilt  auch  für  die  Lieferanten  und  Reseller  von  

Lenovo  sowie  den  Service-Provider.  Dies  ist  der  maximale  Betrag,  für  den  

Lenovo,  die  Lieferanten,  Reseller  und  der  Service-Provider  insgesamt  haftbar  

gemacht  werden  können.  

AUF  KEINEN  FALL  SIND  LENOVO,  DIE  LIEFERANTEN,  RESELLER  

ODER  SERVICE-PROVIDER  IN  FOLGENDEN  FÄLLEN  HAFTBAR,  AUCH  

WENN  AUF  DIE  MÖGLICHKEIT  SOLCHER  SCHÄDEN  HINGEWIESEN  

WURDE:  1) ANSPRÜCHE  DRITTER  AUF  SCHADENSERSATZ  GEGEN-  

ÜBER  DEM  KUNDEN  (ANDERE  ANSPRÜCHE  ALS  OBEN  UNTER  

HAFTUNGSBEGRENZUNG,  ZIFFER  1 ANGEGEBEN);  2)  VERLUST  ODER  

BESCHÄDIGUNG  VON  DATEN;  3) SPEZIELLE,  MITTELBARE  ODER  

FOLGESCHÄDEN  ODER  ANDERE  WIRTSCHAFTLICHE  FOLGESCHÄ-
DEN;  ODER  4)  ENTGANGENE  GEWINNE,  GESCHÄFTSABSCHLÜSSE,  

UMSÄTZE,  SCHÄDIGUNG  DES  GUTEN  NAMENS  ODER  VERLUST  

ERWARTETER  EINSPARUNGEN.  EINIGE  LÄNDER  ODER  RECHTSORD-
NUNGEN  ERLAUBEN  NICHT  DEN  AUSSCHLUSS  ODER  DIE  BEGREN-
ZUNG  VON  FOLGESCHÄDEN,  SO  DASS  OBIGE  EINSCHRÄNKUNGEN  

UND  AUSSCHLÜSSE  MÖGLICHERWEISE  NICHT  ANWENDBAR  SIND.  

Geltendes  Recht  

Beide  Vertragsparteien  sind  damit  einverstanden,  dass  die  Gesetze  des  Landes  

zur  Anwendung  kommen,  in dem  die  Maschine  erworben  wurde,  um  die  

Rechte,  Pflichten  und  Verpflichtungen  der  Vertragsparteien,  die  sich  aus  

dem  Inhalt  dieser  Vereinbarung  ergeben  oder  in  irgendeiner  Weise damit  in  

Zusammenhang  stehen,  zu  regeln,  zu  interpretieren  und  durchzuführen,  unge-
achtet  unterschiedlicher  Rechtsgrundlagen.  

DIESE  GEWÄHRLEISTUNGEN  ERMÖGLICHEN  DEM  KUNDEN  DIE  

GELTENDMACHUNG  BESTIMMTER  RECHTE,  DIE  ABHÄNGIG  VOM  

JEWEILIGEN  LAND  ODER  DER  JEWEILIGEN  RECHTSORDNUNG  VON-
EINANDER  ABWEICHEN  KÖNNEN.  

Rechtsprechung  

Alle  Rechte,  Pflichten  und  Verpflichtungen  von  Lenovo  unterliegen  der  Recht-
sprechung  des  Landes,  in dem  die  Maschine  erworben  wurde.  

 

Kapitel 2. Gewährleistungsinformationen  19



Teil 2 - Länderspezifische Bestimmungen 

MITTEL-  UND  SÜDAMERIKA  

ARGENTINIEN
Rechtsprechung:  Der  Text  nach  dem  ersten  Satz  wird  wie  folgt  ergänzt:  

Jeder  aus  dieser  Vereinbarung  entstehende  Rechtsstreit  wird  ausschließlich  

durch  das  Handelsgericht  in  Buenos  Aires  verhandelt.  

BOLIVIEN  

Rechtsprechung:  Der  Text  nach  dem  ersten  Satz  wird  wie  folgt  ergänzt:  

Jeder  aus  dieser  Vereinbarung  entstehende  Rechtsstreit  wird  ausschließlich  

durch  die  Gerichte  in  La  Paz  verhandelt.  

BRASILIEN
Rechtsprechung:  Der  Text  nach  dem  ersten  Satz  wird  wie  folgt  ergänzt:  

Jeder  aus  dieser  Vereinbarung  entstehende  Rechtsstreit  wird  ausschließlich  

durch  das  zuständige  Gericht  in Rio  de  Janeiro  verhandelt.  

CHILE
Rechtsprechung:  Der  Text  nach  dem  ersten  Satz  wird  wie  folgt  ergänzt:  

Jeder  aus  dieser  Vereinbarung  entstehende  Rechtsstreit  wird  ausschließlich  

durch  die  Zivilgerichte  in Santiago  verhandelt.  

KOLUMBIEN
Rechtsprechung:  Der  Text  nach  dem  ersten  Satz  wird  wie  folgt  ergänzt:  

Jeder  aus  dieser  Vereinbarung  entstehende  Rechtsstreit  wird  ausschließlich  

durch  die  Richterschaft  der  Republik  Kolumbien  verhandelt.  

ECUADOR
Rechtsprechung:  Der  Text  nach  dem  ersten  Satz  wird  wie  folgt  ergänzt:  

Jeder  aus  dieser  Vereinbarung  entstehende  Rechtsstreit  wird  ausschließlich  

durch  die  Richterschaft  in  Quito  verhandelt.  

MEXIKO
Rechtsprechung:  Der  Text  nach  dem  ersten  Satz  wird  wie  folgt  ergänzt:  

Jeder  aus  dieser  Vereinbarung  entstehende  Rechtsstreit  wird  ausschließlich  

durch  die  Bundesgerichte  in  Mexiko-Stadt,  dem  Sitz  der  Bundesregierung,  

verhandelt.  

PARAGUAY
Rechtsprechung:  Der  Text  nach  dem  ersten  Satz  wird  wie  folgt  ergänzt:  

Jeder  aus  dieser  Vereinbarung  entstehende  Rechtsstreit  wird  ausschließlich  

durch  die  Gerichte  in  Asuncion  verhandelt.  
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PERU  

Rechtsprechung:  Der  Text  nach  dem  ersten  Satz  wird  wie  folgt  ergänzt:  

Jeder  aus  dieser  Vereinbarung  entstehende  Rechtsstreit  wird  ausschließlich  

durch  die  Richterschaft  und  Tribunale  im  Gerichtsbezirk  von  Lima,  Cercado,  

verhandelt.  

Haftungsbegrenzung:  Dieser  Abschnitt  wird  wie  folgt  ergänzt:  

In  Übereinstimmung  mit  Artikel  1328  des  peruanischen  Zivilrechts  entfallen  

bei  Vorsatz  (″dolo″) oder  grober  Fahrlässigkeit  (″culpa  inexcusable″) von  

Lenovo  die  in  diesem  Abschnitt  genannten  Einschränkungen  und  Ausschlüsse.  

URUGUAY
Rechtsprechung:  Der  Text  nach  dem  ersten  Satz  wird  wie  folgt  ergänzt:  

Jeder  aus  dieser  Vereinbarung  entstehende  Rechtsstreit  wird  ausschließlich  

durch  das  zuständige  Gericht  in  Montevideo  verhandelt.  

VENEZUELA
Rechtsprechung:  Der  Text  nach  dem  ersten  Satz  wird  wie  folgt  ergänzt:  

Jeder  aus  dieser  Vereinbarung  entstehende  Rechtsstreit  wird  ausschließlich  

durch  die  Gerichte  im  Stadtgebiet  von  Caracas  verhandelt.  

NORDAMERIKA  

Gewährleistungsservice:  Dieser  Abschnitt  wird  wie  folgt  ergänzt:  

Gewährleistungsservice  vom  IBM  Service  kann  in  Kanada  oder  den  Vereinig-
ten  Staaten  von  Amerika  über  die  folgenden  Nummer  angefordert  werden:  

1-800-IBM-SERV  (426-7378).  

KANADA  

Haftungsbegrenzung:  Ziffer  1 dieses  Abschnitts  wird  wie  folgt  ersetzt:  

1.  Körperverletzung  (einschließlich  Tod) und  Schäden  an  Immobilien  und  

beweglichen  Sachen,  soweit  die  Schäden  fahrlässig  von  Lenovo  verursacht  

wurden;  und  

Geltendes  Recht:  Der  folgende  Text  ersetzt  "dass  die  Gesetze  des  Landes  zur  

Anwendung  kommen,  in  dem  die  Maschine  erworben  wurde"  im  ersten  Satz:  

dass  die  Gesetze  der  Provinz  Ontario  zur  Anwendung  kommen.  

VEREINIGTE  STAATEN  VON  AMERIKA  

Geltendes  Recht:  Der  folgende  Text  ersetzt  "dass  die  Gesetze  des  Landes  zur  

Anwendung  kommen,  in  dem  die  Maschine  erworben  wurde"  im  ersten  Satz:  

dass  die  Gesetze  des  Staates  New  York zur  Anwendung  kommen.  
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ASIEN/Pazifik  

AUSTRALIEN  

Umfang  dieser  Gewährleistung:  Der  folgende  Absatz  wird  diesem  Abschnitt  hin-
zugefügt:  

Die  in  diesem  Abschnitt  beschriebenen  Gewährleistungen  werden  zusätzlich  

zu  den  sonstigen  Ansprüchen  gewährt,  die  aus  dem  ″Trade  Practices  Act  

1974″ oder  aus  ähnlichen  Gesetzen  abgeleitet  werden  können,  und  sind  nur  

insoweit  eingeschränkt,  als  dies  die  entsprechenden  Gesetze  zulassen.  

Haftungsbegrenzung:  Dieser  Abschnitt  wird  wie  folgt  ergänzt:  

Wenn  Lenovo  in  Zusammenhang  mit  der  Anwendung  des  ″Trade Practices  

Act  1974″ oder  ähnlicher  Gesetze  die  Gewährleistungsverpflichtungen  nicht  

erfüllt,  ist  die  Haftung  von  Lenovo  auf  die  Reparatur  oder  den  Ersatz  der  

Maschine  oder  die  Lieferung  einer  gleichwertigen  Ersatzmaschine  begrenzt.  

Wenn  die  Produkte  normalerweise  für  persönliche,  Haushalts-  oder  Konsum-
zwecke  benutzt  werden  oder  die  Voraussetzung  oder  Gewährleistung  zur  Ver-
schaffung  von  Eigentum,  stillschweigendem  Besitz  oder  das  Recht  zum  Ver-
kauf  betroffen  sind,  finden  die  Haftungsbegrenzungen  dieses  Absatzes  keine  

Anwendung.  

Geltendes  Recht:  Der  folgende  Text  ersetzt" ″dass  die  Gesetze  des  Landes  zur  

Anwendung  kommen,  in dem  die  Maschine  erworben  wurde″ im  ersten  Satz:  

dass  die  Gesetze  des  Staates  oder  Territoriums  zur  Anwendung  kommen.  

KAMBODSCHA  UND  LAOS  

Geltendes  Recht:  Der  folgende  Text  ersetzt  "dass  die  Gesetze  des  Landes  zur  

Anwendung  kommen,  in dem  die  Maschine  erworben  wurde"  im  ersten  Satz:  

dass  die  Gesetze  des  Staates  New  York, Vereinigte  Staaten  von  Amerika,  zur  

Anwendung  kommen.  

KAMBODSCHA,  INDONESIEN  UND  LAOS  

Schiedsspruchverfahren:  Der  folgende  Text  wird  unter  dieser  Überschrift  hinzuge-
fügt:  

Verfahren  und  Streitigkeiten,  die  sich  aus  dieser  Vereinbarung  ergeben  oder  

damit  in  Zusammenhang  stehen,  werden  in  Singapur  durch  Schiedsspruch  in  

Übereinstimmung  mit  den  geltenden  Richtlinien  des  Singapore  International  

Arbitration  Center  (″SIAC-Richtlinien″) geregelt  bzw. beigelegt.  Der  in  Schrift-
form  abzufassende  Schiedsspruch  ist  endgültig  und  bindend  für  alle  Parteien  

ohne  Einspruchsmöglichkeit  und  muss  eine  Darlegung  der  Fakten  sowie  eine  

Begründung  enthalten.  
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Es  müssen  drei  Schiedsrichter  bestellt  werden,  wobei  jede  Partei  berechtigt  ist,  

einen  Schiedsrichter  zu  ernennen.  Die  von  den  Parteien  ernannten  Schieds-
richter  bestimmen  vor  Beginn  des  Verfahrens  den  dritten  Schiedsrichter.  Die-
ser  übernimmt  den  Vorsitz.  Bei  Ausfall  des  Vorsitzenden  kann  der  Vorsitz  

vom  Präsidenten  des  SIAC  übernommen  werden.  Bei  Ausfall  eines  der  beiden  

anderen  Schiedsrichter  kann  dieser  von  der  betreffenden  Partei  neu  ernannt  

werden.  Das  Verfahren  wird  an  dem  Punkt  fortgesetzt,  an  dem  der  jeweilige  

Schiedsrichter  ausgetauscht  wurde.  

Verweigert  oder  unterlässt  eine  der  Parteien  die  Ernennung  eines  Schiedsrich-
ters  innerhalb  von  30  Tagen,  gerechnet  ab  dem  Datum,  zu  dem  die  andere  

Partei  ihren  Schiedsrichter  ernannt  hat,  wird  der  zuerst  ernannte  Schiedsrich-
ter  zum  alleinigen  Schiedsrichter,  vorausgesetzt,  dass  er  rechtmäßig  und  ord-
nungsgemäß  ernannt  wurde.  

Die  Verkehrssprache  für  sämtliche  Verfahren  ist  Englisch  (die  zum  Verfahren  

gehörenden  Dokumente  müssen  ebenfalls  in  Englisch  abgefasst  sein).  Die  eng-
lische  Version  dieser  Vereinbarung  ist  die  verbindliche  und  hat  Vorrang  vor  

allen  anderen  Sprachen.  

HONGKONG  UND  MACAU  (SONDERVERWALTUNGSREGIONEN  VON  

CHINA)  

Geltendes  Recht:  Der  folgende  Text  ersetzt  "dass  die  Gesetze  des  Landes  zur  

Anwendung  kommen,  in  dem  die  Maschine  erworben  wurde"  im  ersten  Satz:  

dass  die  Gesetze  der  chinesischen  Sonderverwaltungsregion  Hongkong  zur  

Anwendung  kommen.  

INDIEN  

Haftungsbegrenzung:  Die  Ziffern  1 und  2 dieses  Abschnitts  werden  wie  folgt  

ersetzt:  

1.   Personenschäden  (einschließlich  Tod) oder  Schäden  an  Immobilien  und  

beweglichen  Sachen  nur  bei  Fahrlässigkeit  von  Lenovo;  und  

2.   sonstige  tatsächliche  Schäden,  die  durch  Nichterfüllung  von  Lieferungen  

oder  Leistungen  hinsichtlich  dieser  Vereinbarung  entstanden  sind,  in  der  

Höhe  des  Betrages,  den  der  Kunde  für  die  Maschine  bezahlt  hat,  die  

Gegenstand  des  Anspruchs  ist.

Schiedsspruchverfahren:  Der  folgende  Text  wird  unter  dieser  Überschrift  hinzuge-
fügt:  

Verfahren  und  Streitigkeiten,  die  sich  aus  dieser  Vereinbarung  ergeben  oder  

damit  in  Zusammenhang  stehen,  werden  in Bangalore,  Indien,  durch  Schieds-
spruch  in  Übereinstimmung  mit  den  geltenden  Gesetzen  Indiens  geregelt  bzw. 

beigelegt.  Der  in  Schriftform  abzufassende  Schiedsspruch  ist  endgültig  und  

bindend  für  alle  Parteien  ohne  Einspruchsmöglichkeit  und  muss  eine  Darle-
gung  der  Fakten  sowie  eine  Begründung  enthalten.  
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Es  müssen  drei  Schiedsrichter  bestellt  werden,  wobei  jede  Partei  berechtigt  ist,  

einen  Schiedsrichter  zu  ernennen.  Die  von  den  Parteien  ernannten  Schieds-
richter  bestimmen  vor  Beginn  des  Verfahrens  den  dritten  Schiedsrichter.  Die-
ser  übernimmt  den  Vorsitz.  Bei  Ausfall  des  Vorsitzenden  kann  der  Vorsitz  

vom  Präsidenten  der  Anwaltskammer  Indiens  (Bar  Council  of  India)  über-
nommen  werden.  Bei  Ausfall  eines  der  beiden  anderen  Schiedsrichter  kann  

dieser  von  der  betreffenden  Partei  neu  ernannt  werden.  Das  Verfahren  wird  

an  dem  Punkt  fortgesetzt,  an  dem  der  jeweilige  Schiedsrichter  ausgetauscht  

wurde.  

Verweigert  oder  unterlässt  eine  der  Parteien  die  Ernennung  eines  Schiedsrich-
ters  innerhalb  von  30  Tagen,  gerechnet  ab  dem  Datum,  zu  dem  die  andere  

Partei  ihren  Schiedsrichter  ernannt  hat,  wird  der  zuerst  ernannte  Schiedsrich-
ter  zum  alleinigen  Schiedsrichter,  vorausgesetzt,  dass  er  rechtmäßig  und  ord-
nungsgemäß  ernannt  wurde.  

Die  Verkehrssprache  für  sämtliche  Verfahren  ist  Englisch  (die  zum  Verfahren  

gehörenden  Dokumente  müssen  ebenfalls  in Englisch  abgefasst  sein).  Die  eng-
lische  Version  dieser  Vereinbarung  ist  die  verbindliche  und  hat  Vorrang  vor  

allen  anderen  Sprachen.  

JAPAN  

Geltendes  Recht:  Dieser  Abschnitt  wird  durch  den  folgenden  Satz  ergänzt:
Bei  Zweifelsfällen  in Bezug  auf  diese  Vereinbarung  wird  zunächst  in  gutem  

Glauben  und  in  gegenseitigem  Vertrauen  eine  Lösung  gesucht.  

MALAYSIA  

Haftungsbegrenzung:  Das  Wort ″SPEZIELLE″ in Ziffer  3 des  fünften  Absatzes  

wird  ersatzlos  gestrichen.  

NEUSEELAND  

Umfang  dieser  Gewährleistung:  Der  folgende  Absatz  wird  diesem  Abschnitt  hin-
zugefügt:  

Die  in  diesem  Abschnitt  beschriebene  Gewährleistung  gilt  zusätzlich  zu  den  

Ansprüchen,  die  der  Kunde  aus  dem  ″Consumer  Guarantees  Act  1993″ oder  

aus  sonstigen  Gesetzen  herleiten  kann,  soweit  diese  weder  eingeschränkt  noch  

ausgeschlossen  werden  können.  Der  ″Consumer  Guarantees  Act  1993″ findet  

keine  Anwendung,  wenn  die  Produkte  von  Lenovo  für  Geschäftszwecke,  wie  

sie  in  diesem  Act  definiert  sind,  verwendet  werden.  

Haftungsbegrenzung:  Dieser  Abschnitt  wird  wie  folgt  ergänzt:
Wenn  die  Maschinen  nicht  für  Geschäftszwecke,  wie  im  ″Consumer  

Guarantees  Act  1993″ definiert,  verwendet  werden,  gelten  die  Haftungs-
einschränkungen  in  diesem  Abschnitt  nur  insoweit,  als  sie  im  ″Consumer  

Guarantees  Act  1993″ beschrieben  sind.  
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VOLKSREPUBLIK  CHINA  

Geltendes  Recht:  Der  folgende  Text  ersetzt  ″dass  die  Gesetze  des  Landes  zur  

Anwendung  kommen,  in  dem  die  Maschine  erworben  wurde″ im  ersten  Satz:  

dass  die  Gesetze  des  Staates  New  York, Vereinigte  Staaten  von  Amerika,  zur  

Anwendung  kommen  (sofern  dies  durch  die  Gesetzgebung  des  Landes  nicht  

anders  geregelt  wird).  

PHILIPPINEN  

Haftungsbegrenzung:  Ziffer  3 im  fünften  Absatz  wird  wie  folgt  ersetzt:  

SPEZIELLE  (EINSCHLIESSLICH  BEILÄUFIGE  SCHÄDEN  UND  VER-
SCHÄRFTER  SCHADENSERSATZ),  MORALISCHE,  BEILÄUFIGE  ODER  

MITTELBARE  SCHÄDEN  ODER  WIRTSCHAFTLICHE  FOLGESCHÄDEN;  

ODER  

Schiedsspruchverfahren:  Der  folgende  Text wird  unter  dieser  Überschrift  hin-
zugefügt:  

Verfahren  und  Streitigkeiten,  die  sich  aus  dieser  Vereinbarung  ergeben  oder  

damit  in  Zusammenhang  stehen,  werden  in Metro  Manila,  Philippinen,  in 

Übereinstimmung  mit  den  geltenden  Gesetzen  der  Philippinen  geregelt  bzw. 

beigelegt.  Der  in  Schriftform  abzufassende  Schiedsspruch  ist  endgültig  und  

bindend  für  alle  Parteien  ohne  Einspruchsmöglichkeit  und  muss  eine  Darle-
gung  der  Fakten  sowie  eine  Begründung  enthalten.  

Es  müssen  drei  Schiedsrichter  bestellt  werden,  wobei  jede  Partei  berechtigt  ist,  

einen  Schiedsrichter  zu  ernennen.  Die  von  den  Parteien  ernannten  Schieds-
richter  bestimmen  vor  Beginn  des  Verfahrens  den  dritten  Schiedsrichter.  Die-
ser  übernimmt  den  Vorsitz.  Bei  Ausfall  des  Vorsitzenden  kann  der  Vorsitz  

vom  Präsidenten  des  Philippine  Dispute  Resolution  Center,  Inc.  übernommen  

werden.  Bei  Ausfall  eines  der  beiden  anderen  Schiedsrichter  kann  dieser  von  

der  betreffenden  Partei  neu  ernannt  werden.  Das  Verfahren  wird  an  dem  

Punkt  fortgesetzt,  an  dem  der  jeweilige  Schiedsrichter  ausgetauscht  wurde.  

Verweigert  oder  unterlässt  eine  der  Parteien  die  Ernennung  eines  Schiedsrich-
ters  innerhalb  von  30  Tagen,  gerechnet  ab  dem  Datum,  zu  dem  die  andere  

Partei  ihren  Schiedsrichter  ernannt  hat,  wird  der  zuerst  ernannte  Schiedsrich-
ter  zum  alleinigen  Schiedsrichter,  vorausgesetzt,  dass  er  rechtmäßig  und  ord-
nungsgemäß  ernannt  wurde.  

Die  Verkehrssprache  für  sämtliche  Verfahren  ist  Englisch  (die  zum  Verfahren  

gehörenden  Dokumente  müssen  ebenfalls  in  Englisch  abgefasst  sein).  Die  eng-
lische  Version  dieser  Vereinbarung  ist  die  verbindliche  und  hat  Vorrang  vor  

allen  anderen  Sprachen.  
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SINGAPUR  

Haftungsbegrenzung:  Die  Wörter  ″SPEZIELLE″ und  ″WIRTSCHAFTLICHE″ 

in  Ziffer  3 des  fünften  Absatzes  werden  ersatzlos  gestrichen.  

EUROPA,  NAHER  UND  MITTLERER  OSTEN,  AFRIKA  (EMEA)  

DIE  FOLGENDEN  BESTIMMUNGEN  GELTEN  FÜR  ALLE  EMEA-LÄNDER:  

Diese  Gewährleistung  gilt  für  Maschinen,  die  der  Kunde  bei  Lenovo  oder  

einem  Lenovo  Reseller  erworben  hat.  

Gewährleistungsservice:  

Der  folgende  Absatz  wird  in  Westeuropa  (Andorra,  Österreich,  Belgien,  Zypern,  

Tschechien,  Dänemark,  Estland,  Finnland,  Frankreich,  Deutschland,  Griechenland,  

Ungarn,  Island,  Irland,  Italien,  Lettland,  Liechtenstein,  Litauen,  Luxemburg,  Malta,  

Monaco,  den  Niederlanden,  Norwegen,  Polen,  Portugal,  San  Marino,  der  Slowakei,  

Slowenien,  Spanien,  Schweden,  der  Schweiz,  Großbritannien,  im  Vatikan  und  in allen  

anderen  Ländern,  die  der  Europäischen  Union  beitreten,  ab dem  Beitrittsdatum)  hin-
zugefügt:  

Die  Gewährleistung  für  Maschinen,  die  in  Westeuropa  erworben  werden,  hat  

in  allen  westeuropäischen  Ländern  Gültigkeit,  vorausgesetzt,  die  Maschinen  

wurden  in  diesen  Ländern  angekündigt  und  zur  Verfügung  gestellt.  

Wenn  der  Kunde  eine  Maschine  in einem  der  westeuropäischen  Länder,  wie  

oben  definiert,  erwirbt,  kann  er  für  diese  Maschine  Gewährleistungsservice  in 

jedem  der  genannten  Länder  von  einem  Service-Provider  in  Anspruch  neh-
men,  vorausgesetzt,  die  Maschine  wurde  von  Lenovo  in  dem  Land  angekün-
digt  und  zur  Verfügung  gestellt,  in  dem  er den  Service  in  Anspruch  nehmen  

möchte.  

Wenn  der  Kunde  einen  Personal  Computer  in  Albanien,  Armenien,  Weiß-
russland,  Bosnien-Herzegowina,  Bulgarien,  Kroatien,  Tschechien,  Georgien,  

Ungarn,  Kasachstan,  Kirgisien,  der  Bundesrepublik  Jugoslawien,  in  der  frühe-
ren  jugoslawischen  Republik  Mazedonien,  Moldawien,  Polen,  Rumänien,  

Russland,  der  Slowakischen  Republik,  Slowenien  oder  der  Ukraine  erworben  

hat,  kann  er für  diese  Maschine  Gewährleistungsservice  in  jedem  der  genann-
ten  Länder  von  einem  Service-Provider  in Anspruch  nehmen,  vorausgesetzt,  

die  Maschine  wurde  von  Lenovo  in  dem  Land  angekündigt  und  zur  Verfü-
gung  gestellt,  in  dem  er  den  Service  in  Anspruch  nehmen  möchte.  

Wenn  der  Kunde  eine  Maschine  in einem  Land  des  Nahen  und  Mittleren  

Ostens  oder  in  einem  afrikanischen  Land  erwirbt,  kann  er  für  diese  Maschine  

Gewährleistungsservice  von  einem  Service-Provider  im  jeweiligen  Land  in  

Anspruch  nehmen,  vorausgesetzt,  die  Maschine  wurde  von  Lenovo  in  dem  

Land  angekündigt  und  zur  Verfügung  gestellt.  In  Afrika  wird  Gewährleis-  

tungsservice  in einem  Umkreis  von  50  Kilometern  vom  Standort  eines  Ser-
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vice-Providers  bereitgestellt.  Ab  einer  Entfernung  von  50  Kilometern  vom  

Standort  eines  autorisierten  Service-Providers  muss  der  Kunde  die  Transport-
kosten  für  die  Maschinen  übernehmen.  

Geltendes  Recht:  

Der  Text  "dass  die  Gesetze  des  Landes  zur  Anwendung  kommen,  in  dem  die  

Maschine  erworben  wurde"  wird  ersetzt  durch:  

1)  „dass  die  Gesetze  Österreichs”  in  Albanien,  Armenien,  Aserbaidschan,  

Weißrussland,  Bosnien-Herzegowina,  Bulgarien,  Kroatien,  Georgien,  

Ungarn,  Kasachstan,  Kirgisien,  der  früheren  jugoslawische  Republik  Maze-
donien,  Moldawien,  Polen,  Rumänien,  Russland,  der  Slowakei,  Slowenien,  

Tadschikistan,  Turkmenistan,  der  Ukraine,  Usbekistan  und  der  Bundesrepu-
blik  Jugoslawien;  2) „dass  die  Gesetze  Frankreichs”  in  Algerien,  Benin,  Bur-
kina  Faso,  Kamerun,  Kap  Verde,  der  Zentralafrikanische  Republik,  im  

Tschad,  auf  den  Komoren,  in  der  Republik  Kongo,  Dschibuti,  der  Demokra-
tischen  Republik  Kongo,  Äquatorialguinea,  Französisch-Guayana,  Franzö-
sisch-Polynesien,  Gabun,  Gambia,  Guinea,  Guinea-Bissau,  Elfenbeinküste,  

im  Libanon,  Madagaskar,  Mali,  Mauretanien,  Mauritius,  Mayotte,  Marokko,  

Neukaledonien,  Niger,  Réunion,  Senegal,  Seychellen,  Togo,  Tunesien,  auf  

Vanuatu  und  Wallis  und  Futuna;  3) „dass  die  Gesetze  Finnlands”  in  Estland,  

Lettland  und  Litauen;  4)  „dass  die  Gesetze  Englands”  in  Angola,  Bahrain,  

Botsuana,  Burundi,  Ägypten,  Eritrea,  Äthiopien,  Ghana,  Jordanien,  Kenia,  

Kuwait,  Liberia,  Malawi,  Malta,  Mosambik,  Nigeria,  Oman,  Pakistan,  Katar,  

Ruanda,  Sao  Tome,  Saudi-Arabien,  Sierra  Leone,  Somalia,  Tansania,  

Uganda,  in  den  Vereinigten  Arabischen  Emiraten,  Großbritannien  und  Nor-
dirland,  in  der  West Bank/Gazastreifen,  Jemen,  Sambia  und  Simbabwe  und  

5)  ″dass  die  Gesetze  Südafrikas″ in  Südafrika,  Namibia,  Lesotho  und  Swasi-
land  zur  Anwendung  kommen.  

Rechtsprechung:  Folgende  Ausnahmen  werden  diesem  Abschnitt  hinzugefügt:  

1)  In  Österreich  gilt  als  Gerichtsstand  für  alle  aus  dieser  Gewährleistung  

erwachsenden  und  mit  dieser  in  Zusammenhang  stehenden  Streitfälle  ein-
schließlich  Streitfällen  bezüglich  ihres  Vorhandenseins  das  zuständige  Gericht  

in  Wien,  Österreich  (Innenstadt);  2) in  Angola,  Bahrain,  Botsuana,  Burundi,  

Ägypten,  Eritrea,  Äthiopien,  Ghana,  Jordanien,  Kenia,  Kuwait,  Liberia,  

Malawi,  Malta,  Mosambik,  Nigeria,  Oman,  Pakistan,  Katar,  Ruanda,  Sao  

Tome,  Saudi-Arabien,  Sierra  Leone,  Somalia,  Tansania,  Uganda,  den  Verei-
nigten  Arabischen  Emiraten,  der  West Bank/Gazastreifen,  Jemen,  Sambia  

und  Simbabwe  unterliegen  sämtliche  Rechtsstreitigkeiten,  die  sich  aus  dieser  

Vereinbarung  oder  im  Zusammenhang  mit  deren  Ausführung  ergeben,  ein-
schließlich  der  abgekürzten  Verfahren,  ausschließlich  der  Rechtsprechung  der  

englischen  Gerichte;  3)  in  Belgien  und  Luxemburg  unterliegen  sämtliche  

Rechtsstreitigkeiten,  die  sich  aus  dieser  Vereinbarung  oder  im  Zusammenhang  

mit  deren  Auslegung  oder  Ausführung  ergeben,  den  Gesetzen  und  den  

Gerichten  der  Hauptstadt  des  Landes,  in  dem  sich  der  Firmensitz  und/oder  

die  Handelsniederlassung  des  Kunden  befindet;  4)  in  Frankreich,  Algerien,  
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Benin,  Burkina  Faso,  Kamerun,  Kap  Verde,  der  Zentralafrikanischen  Repub-
lik,  im  Tschad,  auf  den  Komoren,  im  Kongo,  Dschibuti,  der  Demokrati-
schen  Republik  Kongo,  Äquatorialguinea,  Französisch-Guayana,  Franzö-
sisch-Polynesien,  Gabun,  Gambia,  Guinea,  Guinea-Bissau,  Elfenbeinküste,  

Libanon,  Madagaskar,  Mali,  Mauretanien,  Mauritius,  Mayotte,  Marokko,  

Neukaledonien,  Niger,  Réunion,  Senegal,  Seychellen,  Togo,  Tunesien,  auf  

Vanuatu  und  Wallis  und  Futuna  unterliegen  sämtliche  Rechtsstreitigkeiten,  

die  sich  aus  dieser  Vereinbarung  oder  im  Zusammenhang  mit  deren  Verlet-
zung  oder  Ausführung  ergeben,  einschließlich  der  abgekürzten  Verfahren,  aus-
schließlich  der  Rechtsprechung  des  Handelsgerichts  (Commercial  Court)  in  

Paris;  5)  in  Russland  unterliegen  sämtliche  Rechtsstreitigkeiten,  die  sich  aus  

dieser  Vereinbarung  oder  im  Zusammenhang  mit  deren  Auslegung,  Verlet-
zung,  Beendigung  und  Unwirksamkeit  ergeben,  dem  Schiedsspruchgericht  

(Arbitration  Court)  in  Moskau;  6)  in  Südafrika,  Namibia,  Lesotho  und  Swasi-
land  stimmen  beide  Parteien  überein,  dass  sämtliche  Rechtsstreitigkeiten,  die  

sich  aus  dieser  Vereinbarung  ergeben,  in  die  Zuständigkeit  des  hohen  Gerichts  

(High  Court)  in  Johannesburg  fallen;  7)  in  der  Türkei  unterliegen  sämtliche  

Rechtsstreitigkeiten,  die  sich  aus  dieser  Vereinbarung  ergeben  oder  damit  in  

Zusammenhang  stehen,  den  Zentralgerichten  (Sultanahmet)  und  den  Execu-
tion  Directorates  in  Istanbul,  Türkei;  8) in  den  folgenden  genannten  Ländern  

werden  sämtliche  Rechtsansprüche  aus  dieser  Gewährleistung  vor  dem  

zuständigen  Gericht  in  a) Athen  für  Griechenland, b)  Tel Aviv-Jaffa  für  Israel, 

c)  Mailand  für  Italien, d)  Lissabon  für  Portugal  und  e)  Madrid  für  Spanien  

verhandelt;  und  9) in  Großbritannien  stimmen  beide  Parteien  überein,  dass  

sämtliche  Rechtsstreitigkeiten,  die  sich  aus  dieser  Vereinbarung  ergeben,  in  die  

Zuständigkeit  der  englischen  Gerichte  fallen.  

Schiedsspruchverfahren:  Der  folgende  Text  wird  unter  dieser  Überschrift  hinzuge-
fügt:  

In  Albanien,  Armenien,  Aserbaidschan,  Weißrussland,  Bosnien-Herzego-
wina,  Bulgarien,  Kroatien,  Georgien,  Ungarn,  Kasachstan,  Kirgisien,  der  frü-
heren  jugoslawischen  Republik  Mazedonien,  Moldawien,  Polen,  Rumänien,  

Russland,  der  Slowakei,  Slowenien,  Tadschikistan,  Turkmenistan,  in  der  

Ukraine,  Usbekistan  und  der  Bundesrepublik  Jugoslawien  unterliegen  sämt-
liche  Rechtsstreitigkeiten,  die  sich  aus  dieser  Vereinbarung  oder  im  Zusam-
menhang  mit  deren  Verletzung,  Beendigung  oder  Unwirksamkeit  ergeben,  der  

Schieds-  und  Schlichtungsordnung  des  Internationalen  Schiedsgerichts  der  

Wirtschaftskammer  Österreich  in  Wien  (Wiener  Regeln)  durch  die  drei  

Schiedsrichter,  die  in Übereinstimmung  mit  diesen  Richtlinien  ernannt  wur-
den.  Das  Schiedsspruchverfahren  findet  in Wien,  Österreich,  statt,  und  die  

offizielle  Sprache  der  Verfahren  ist  Englisch.  Die  Entscheidung  der  Schieds-
richter  ist  endgültig  und  bindend  für  beide  Parteien.  Gemäß  Paragraph  598  

(2)  des  österreichischen  Zivilprozesscodes  verzichten  die  Parteien  daher  aus-
drücklich  auf  die  Anwendung  von  Paragraph  595  (1)  Ziffer  7 des  Codes.  

Lenovo  kann  jedoch  veranlassen,  dass  die  Verfahren  vor  einem  zuständigen  

Gericht  im  Land  der  Installation  verhandelt  werden.  
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In  Estland,  Lettland  und  Litauen  werden  sämtliche  Rechtsstreitigkeiten,  

die  sich  im  Zusammenhang  mit  dieser  Vereinbarung  ergeben,  in  einem  

Schiedsspruchverfahren  beigelegt,  das  in  Helsinki,  Finnland,  gemäß  den  gel-
tenden  Schiedsspruchgesetzen  Finnlands  stattfindet.  Jede  Partei  ernennt  einen  

Schiedsrichter.  Die  Schiedsrichter  bestimmen  dann  gemeinsam  den  Vorsitzen-
den.  Können  sich  die  Schiedsrichter  nicht  auf  einen  Vorsitzenden  einigen,  

wird  dieser  von  der  zentralen  Handelskammer  (Central  Chamber  of  Com-
merce)  in  Helsinki  ernannt.  

EUROPÄISCHE  UNION  (EU)  

DIE  FOLGENDEN  BESTIMMUNGEN  GELTEN  FÜR  ALLE  EU-LÄNDER:  

Die  Gewährleistung  für  Maschinen,  die  in  EU-Ländern  erworben  werden,  hat  

in  allen  EU-Ländern  Gültigkeit,  vorausgesetzt,  die  Maschinen  wurden  in  die-
sen  Ländern  angekündigt  und  zur  Verfügung  gestellt.  

Gewährleistungsservice:  Dieser  Abschnitt  wird  wie  folgt  ergänzt:  

Gewährleistungsservice  vom  IBM  Service  in EU-Ländern  kann  über  die  für  

das  jeweilige  Land  in Teil 3 - Gewährleistungsinformationen  angegebene  Tele-
fonnummer  angefordert  werden.  

Der  Kunde  kann  auch  über  die  folgende  Adresse  mit  dem  IBM  Service  Kon-
takt  aufnehmen:  

IBM  Warranty  & Service  Quality  Dept.  

PO  Box  30  

Spango  Valley  

Greenock  

Scotland  PA16 0AH  

 KONSUMENTEN  

In  der  Europäischen  Gemeinschaft  sind  für  Konsumenten  unter  den  geltenden  

nationalen  rechtlichen  Bestimmungen  Rechte  für  den  Verkauf  von  Konsumgü-
tern  definiert.  Diese  Rechte  sind  von  den  Bestimmungen  in  dieser  Gewährleis-
tung  nicht  betroffen.  
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ÖSTERREICH,  DÄNEMARK,  FINNLAND,  GRIECHENLAND,  ITALIEN,  

NIEDERLANDE,  NORWEGEN,  PORTUGAL,  SPANIEN,  SCHWEDEN  UND  

SCHWEIZ  

Haftungsbegrenzung:  Die  Bestimmungen  in diesem  Abschnitt  werden  durch  den  

folgenden  Text  vollständig  ersetzt:  

Vorausgesetzt,  dass  keine  anderweitigen  verbindlichen  Rechtsbestimmungen  

gelten:  

1.   Die  Haftung  von  Lenovo  für  Schäden  und  Verluste,  die  als  Folge  der  

Erfüllung  der  Bestimmungen  dieser  Vereinbarung  oder  in  Zusammenhang  

mit  dieser  Vereinbarung  verursacht  wurden  oder  die  auf  einer  anderen,  

mit  dieser  Vereinbarung  in  Zusammenhang  stehenden  Ursache  beruhen,  

ist  begrenzt  auf  die  Kompensation  der  Schäden  und  Verluste,  die  als  

unmittelbare  und  direkte  Folge  der  Nichterfüllung  solcher  Verpflichtungen  

(bei  Verschulden  von  Lenovo)  oder  durch  die  genannte  Ursache  entstan-
den  und  belegt  sind.  Der  Höchstbetrag  entspricht  hierbei  den  vom  Kunden  

für  die  Maschine  bezahlten  Gebühren.  

Die  obige  Einschränkung  gilt  nicht  für  Personenschäden  (einschließlich  

Tod) und  für  direkte  Schäden  an  Immobilien  und  beweglichen  Sachen,  für  

die  Lenovo  rechtlich  haftbar  ist.  

2.   AUF  KEINEN  FALL  SIND  LENOVO,  DIE  LIEFERANTEN,  RESELLER  

ODER  SERVICE-PROVIDER  IN  FOLGENDEN  FÄLLEN  HAFTBAR,  

AUCH  WENN  AUF  DIE  MÖGLICHKEIT  SOLCHER  SCHÄDEN  HIN-
GEWIESEN  WURDE:  1)  VERLUST  ODER  BESCHÄDIGUNG  VON  

DATEN;  2) BEILÄUFIGE  ODER  MITTELBARE  SCHÄDEN  ODER  

ANDERE  WIRTSCHAFTLICHE  FOLGESCHÄDEN;  3)  ENTGANGENE  

GEWINNE,  AUCH  WENN  SIE  ALS  DIREKTE  FOLGE  DES  EREIGNIS-
SES  ENTSTANDEN  SIND,  DAS  ZU  DEN  SCHÄDEN  GEFÜHRT  HAT; 

ODER  4)  ENTGANGENE  GESCHÄFTSABSCHLÜSSE,  UMSÄTZE,  

SCHÄDIGUNG  DES  GUTEN  NAMENS  ODER  VERLUST  ERWARTE-
TER  EINSPARUNGEN.  

FRANKREICH  UND  BELGIEN  

Haftungsbegrenzung:  Die  Bestimmungen  in diesem  Abschnitt  werden  durch  den  

folgenden  Text  vollständig  ersetzt:  

Vorausgesetzt,  dass  keine  anderweitigen  verbindlichen  Rechtsbestimmungen  

gelten:  

1.   Die  Haftung  von  Lenovo  für  Schäden  und  Verluste,  die  als  Folge  der  

Erfüllung  der  Bestimmungen  dieser  Vereinbarung  oder  in  Zusammenhang  

mit  dieser  Vereinbarung  verursacht  wurden,  ist  begrenzt  auf  die  Kompen-
sation  der  Schäden  und  Verluste,  die  als  unmittelbare  und  direkte  Folge  

der  Nichterfüllung  solcher  Verpflichtungen  (bei  Verschulden  von  Lenovo)  

entstanden  und  belegt  sind.  Der  Höchstbetrag  entspricht  hierbei  den  

Gebühren,  die  der  Kunde  für  die  Maschine  bezahlt  hat,  die  den  Schaden  

verursacht  hat.  
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Die  obige  Einschränkung  gilt  nicht  für  Personenschäden  (einschließlich  

Tod) und  für  direkte  Schäden  an  Immobilien  und  beweglichen  Sachen,  für  

die  Lenovo  rechtlich  haftbar  ist.  

2.   AUF  KEINEN  FALL  SIND  LENOVO,  DIE  LIEFERANTEN,  RESELLER  

ODER  SERVICE-PROVIDER  IN  FOLGENDEN  FÄLLEN  HAFTBAR,  

AUCH  WENN  AUF  DIE  MÖGLICHKEIT  SOLCHER  SCHÄDEN  HIN-
GEWIESEN  WURDE:  1) VERLUST  ODER  BESCHÄDIGUNG  VON  

DATEN;  2)  BEILÄUFIGE  ODER  MITTELBARE  SCHÄDEN  ODER  

ANDERE  WIRTSCHAFTLICHE  FOLGESCHÄDEN;  3) ENTGANGENE  

GEWINNE,  AUCH  WENN  SIE  ALS  DIREKTE  FOLGE  DES  EREIGNIS-
SES  ENTSTANDEN  SIND,  DAS  ZU  DEN  SCHÄDEN  GEFÜHRT  HAT; 

ODER  4) ENTGANGENE  GESCHÄFTSABSCHLÜSSE,  UMSÄTZE,  

SCHÄDIGUNG  DES  GUTEN  NAMENS  ODER  VERLUST  ERWARTE-
TER  EINSPARUNGEN.

DIE  FOLGENDEN  BESTIMMUNGEN  GELTEN  FÜR  DIE  GENANNTEN  

LÄNDER:  

ÖSTERREICH  

Die  Bestimmungen  dieser  Gewährleistung  ersetzen  jegliche  geltenden,  

gesetzlich  vorgesehenen  Gewährleistungen.  

Umfang  dieser  Gewährleistung:  Der  folgende  Satz  ersetzt  den  ersten  Satz  im  ers-
ten  Absatz  dieses  Abschnitts:  

Die  Gewährleistung  für  eine  Lenovo  Maschine  umfasst  die  Funktionalität  

einer  Maschine  bei  normalem  Gebrauch  und  die  Übereinstimmung  der  

Maschine  mit  ihren  Spezifikationen.  

Folgende  Absätze  werden  diesem  Abschnitt  hinzugefügt:  

Als  Begrenzungszeitraum  für  Kunden  mit  laufenden  Verfahren  wegen  Verstö-
ßen  gegen  die  Gewährleistungsbestimmungen  gilt  mindestens  die  gesetzlich  

vereinbarte  Zeitdauer.  Ist  der  Service-Provider  nicht  in  der  Lage,  die  Lenovo  

Maschine  zu  reparieren,  kann  der  Kunde  nach  seiner  Wahl die  Herabsetzung  

des  Preises  entsprechend  der  Gebrauchsminderung  der  nicht  reparierten  

Maschine  oder  die  Rückgängigmachung  des  Vertrags  hinsichtlich  der  betref-
fenden  Maschine  verlangen  und  sich  den  bezahlten  Kaufpreis  zurückerstatten  

lassen.  

Der  zweite  Absatz  entfällt.  

Fehlerbehebung  durch  Lenovo:  Dieser  Abschnitt  wird  wie  folgt  ergänzt:  

Während  des  Gewährleistungszeitraums  wird  Lenovo  dem  Kunden  die  Kos-
ten  für  den  Hin-  und  Rücktransport  der  fehlerhaften  Maschine  zurückerstat-
ten,  wenn  die  Reparatur  beim  IBM  Service  erfolgt.  
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Haftungsbegrenzung:  Der  folgende  Absatz  wird  diesem  Abschnitt  hinzugefügt:  

Die  in  dieser  Gewährleistung  genannten  Haftungsbegrenzungen  und  -aus-
schlüsse  entfallen  bei  Vorsatz  und  grober  Fahrlässigkeit  von  Lenovo  sowie  bei  

zugesicherten  Eigenschaften.  

Ziffer  2 wird  durch  folgenden  Satz  ergänzt:  

Lenovo  haftet  nur  bei  leicht  fahrlässiger  Verletzung  wesentlicher  Vertrags-
pflichten.  

ÄGYPTEN  

Haftungsbegrenzung:  Ziffer  2 dieses  Abschnitts  wird  wie  folgt  ersetzt:  

Lenovo  haftet  für  sonstige  tatsächliche  direkte  Schäden  bis  zu  dem  Betrag,  

den  der  Kunde  für  die  betreffende  Maschine  bezahlt  hat.  

Anwendbarkeit  für  Lieferanten,  Reseller  und  Service-Provider  (unverändert).  

FRANKREICH  

Haftungsbegrenzung:  Der  zweite  Satz  des  ersten  Absatzes  dieses  Abschnitts  wird  

wie  folgt  ersetzt:  

Soweit  der  Kunde  aus  Verschulden  von  Lenovo  oder  aus  sonstigen  Gründen  

von  Lenovo  Schadensersatz  verlangen  kann,  ist  Lenovo  unabhängig  von  der  

Rechtsgrundlage,  auf  der  der  Schadensersatzanspruch  beruht,  höchstens  für  

folgenden  Schadensersatz  haftbar:  (Ziffer  1 und  2 unverändert).  

DEUTSCHLAND  

Umfang  dieser  Gewährleistung:  Der  folgende  Satz  ersetzt  den  ersten  Satz  im  ers-
ten  Absatz  dieses  Abschnitts:  

Die  Gewährleistung  für  eine  Lenovo  Maschine  umfasst  die  Funktionalität  

einer  Maschine  bei  normalem  Gebrauch  und  die  Übereinstimmung  der  

Maschine  mit  ihren  Spezifikationen.  

Folgende  Absätze  werden  diesem  Abschnitt  hinzugefügt:  

Der  Gewährleistungszeitraum  für  Maschinen  beträgt  mindestens  zwölf  

Monate.  Ist  der  Service-Provider  nicht  in  der  Lage,  die  Lenovo  Maschine  zu  

reparieren,  kann  der  Kunde  nach  seiner  Wahl die  Herabsetzung  des  Preises  

entsprechend  der  Gebrauchsminderung  der  nicht  reparierten  Maschine  oder  

die  Rückgängigmachung  des  Vertrags  hinsichtlich  der  betreffenden  Maschine  

verlangen  und  sich  den  bezahlten  Kaufpreis  zurückerstatten  lassen.  

Der  zweite  Absatz  entfällt.  
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Fehlerbehebung  durch  Lenovo:  Dieser  Abschnitt  wird  wie  folgt  ergänzt:  

Während  des  Gewährleistungszeitraums  übernimmt  Lenovo  die  Kosten  für  

den  Hin-  und  Rücktransport  der  Maschine,  wenn  sie  bei  Lenovo  oder  beim  

IBM  Service  repariert  wird.  

Haftungsbegrenzung:  Der  folgende  Absatz  wird  diesem  Abschnitt  hinzugefügt:  

Die  in  dieser  Gewährleistung  genannten  Haftungsbegrenzungen  und  -aus-
schlüsse  entfallen  bei  Vorsatz  und  grober  Fahrlässigkeit  von  Lenovo  sowie  

bei  zugesicherten  Eigenschaften.  

Ziffer  2 wird  durch  folgenden  Satz  ergänzt:  

Lenovo  haftet  nur  bei  leicht  fahrlässiger  Verletzung  wesentlicher  Vertrags-
pflichten.  

UNGARN  

Haftungsbegrenzung:  Dieser  Abschnitt  wird  wie  folgt  ergänzt:  

Die  hier  genannten  Einschränkungen  und  Ausschlüsse  gelten  nicht  bei  Ver-
tragsbruch,  der  zum  Tode oder  zu  physischen  und  gesundheitlichen  Beein-
trächtigungen  führt,  die  vorsätzlich,  durch  Fahrlässigkeit  oder  durch  krimi-
nelle  Handlungen  verursacht  wurden.  

Die  Parteien  akzeptieren  die  Verbindlichkeit  der  Haftungsbegrenzungen  und  

erkennen  an,  dass  Abschnitt  314.(2)  des  ungarischen  Zivilrechts  zur  Anwen-
dung  kommt,  da  sowohl  der  Kaufpreis  als  auch  andere  Vorteile  aus  der  vor-
liegenden  Gewährleistung  diese  Haftungsbegrenzung  ausgleichen.  

IRLAND  

Umfang  dieser  Gewährleistung:  Dieser  Abschnitt  wird  wie  folgt  ergänzt:  

Mit  Ausnahme  der  in  diesen  Gewährleistungsbestimmungen  ausdrücklich  

genannten  Ansprüche  sind  sämtliche  gesetzlichen  Ansprüche  ausgeschlossen.  

Ausgeschlossen  sind  auch  stillschweigende  Ansprüche,  jedoch  ohne  ihre  

Präjudizwirkung  auf  die  Allgemeingültigkeit  des  oben  Gesagten.  Ausgeschlos-
sen  sind  weiterhin  alle  Ansprüche  aus  dem  ″Sale  of  Goods  Act  1893″ und  dem  

″Sale  of  Goods  and  Supply  of Services  Act  1980″. 

Haftungsbegrenzung:  Die  Bestimmungen  in  diesem  Abschnitt  werden  durch  den  

folgenden  Text  vollständig  ersetzt:  

Im  Sinne  dieses  Abschnitts  bedeutet  ″Verschulden″ jede  Handlung,  Erklärung,  

Unterlassung  oder  jedes  Versäumnis  durch  Lenovo  im  Zusammenhang  mit  

oder  in  Bezug  auf  den  Inhalt  dieser  Gewährleistung,  für  die  Lenovo  dem  

Kunden  gegenüber  rechtlich  haftbar  ist,  entweder  durch  Ansprüche  aus  dem  

Vertrag  oder  auf  Grund  unerlaubter  Handlungen.  Mehrfaches  Verschulden,  

das  im  Wesentlichen  die  gleichen  Verluste  oder  Schäden  verursacht,  wird  als  

einmaliges  Verschulden  betrachtet,  wobei  als  Datum  für  das  Verschulden  das  

letzte  Verschulden  gilt.  
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Soweit  der  Kunde  aus  Verschulden  von  Lenovo  zu  Schaden  gekommen  sind,  

hat  er  Anspruch  auf  Entschädigung  durch  Lenovo.  

Dieser  Abschnitt  regelt  insgesamt  den  Haftungsumfang  von  Lenovo  dem  Kun-
den  gegenüber.  

1.   Lenovo  haftet  unbegrenzt  für  Tod oder  Personenschäden,  soweit  die  Schä-
den  fahrlässig  von  Lenovo  verursacht  wurden.  

2.   Unter  Ausschluss  der  folgenden  Fälle,  in  denen  Lenovo  nicht  haftbar  ist,  

haftet  Lenovo  für  materielle  Schäden  an  beweglichen  Sachen  nur, soweit  

die  Schäden  fahrlässig  von  Lenovo  verursacht  wurden.  

3.   Mit  Ausnahme  der  Regelungen  oben  unter  Ziffer  1 und  2 haftet  Lenovo  

insgesamt  für  tatsächliche  Schäden  pro  Verschulden  höchstens  bis  zu  125  

%  des  Betrags,  den  der  Kunde  für  die  betreffende  Maschine  bezahlt  hat.

Fälle,  in  denen  Lenovo  nicht  haftbar  ist  

Mit  Ausnahme  der  Regelungen  oben  unter  Ziffer  1 sind  Lenovo,  die  Lieferan-
ten,  Reseller  oder  Service-Provider  in  keinem  Fall  haftbar  für  folgende  Ver-
luste,  selbst  wenn  Lenovo,  die  Lieferanten,  Reseller  oder  Service-Provider  auf  

die  Möglichkeit  solcher  Verluste  hingewiesen  wurden:  

1.   Verlust  oder  Beschädigung  von  Daten;  

2.   spezielle,  mittelbare  oder  Folgeschäden;  oder  

3.   entgangene  Gewinne,  Geschäftsabschlüsse,  Umsätze,  Schädigung  des  

guten  Namens  oder  Verlust  erwarteter  Einsparungen.

SLOWAKEI  

Haftungsbegrenzung:  Der  letzte  Absatz  wird  wie  folgt  ergänzt:  

Die  Einschränkungen  gelten  nur  insoweit,  als  sie  nicht  durch  §§  373-386  des  

slowakischen  Handelsrechts  verboten  sind.  

SÜDAFRIKA,  NAMIBIA,  BOTSUANA,  LESOTHO  UND  SWASILAND  

Haftungsbegrenzung:  Dieser  Abschnitt  wird  wie  folgt  ergänzt:  

Lenovo  haftet  insgesamt  nur  für  tatsächliche  Schäden,  die  aus  der  Nichterfül-
lung  des  Vertrags  durch  Lenovo  im  Zusammenhang  mit  diesen  

Gewährleistungsbestimmungen  entstanden  sind,  höchstens  bis  zu  dem  Betrag,  

den  der  Kunde  für  die  betreffende  Maschine  bezahlt  hat.  
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GROSSBRITANNIEN  

Haftungsbegrenzung:  Die  Bestimmungen  in  diesem  Abschnitt  werden  durch  den  

folgenden  Text  vollständig  ersetzt:  

Im  Sinne  dieses  Abschnitts  bedeutet  ″Verschulden″ jede  Handlung,  Erklärung,  

Unterlassung  oder  jedes  Versäumnis  durch  Lenovo  im  Zusammenhang  mit  

oder  in  Bezug  auf  den  Inhalt  dieser  Gewährleistung,  für  die  Lenovo  dem  

Kunden  gegenüber  rechtlich  haftbar  ist,  entweder  durch  Ansprüche  aus  dem  

Vertrag  oder  auf  Grund  unerlaubter  Handlungen.  Mehrfaches  Verschulden,  

das  im  Wesentlichen  die  gleichen  Verluste  oder  Schäden  verursacht,  wird  als  

einmaliges  Verschulden  betrachtet.  

Soweit  der  Kunde  aus  Verschulden  von  Lenovo  zu  Schaden  gekommen  sind,  

hat  er  Anspruch  auf  Entschädigung  durch  Lenovo.  

Dieser  Abschnitt  regelt  insgesamt  den  Haftungsumfang  von  Lenovo  dem  Kun-
den  gegenüber.  

1.   Lenovo  haftet  unbegrenzt  für:  

a.   Tod oder  Personenschäden,  soweit  die  Schäden  fahrlässig  von  Lenovo  

verursacht  wurden;  und  

b.   Verletzung  ihrer  Verpflichtungen  aus  Ziffer  12  des  ″Sale  of Goods  Act  

1979″ oder  aus  Ziffer  2 des  ″Supply  of Goods  and  Services  Act  1982″ 

oder  gesetzlicher  Änderung  bzw. Neuverordnung  dieser  Ziffern.
2.   Lenovo  haftet  unbegrenzt,  unter  Ausschluss  der  folgenden  Fälle,  in  denen  

Lenovo  nicht  haftbar  ist,  für  materielle  Schäden  an  beweglichen  Sachen  

nur, soweit  die  Schäden  fahrlässig  von  Lenovo  verursacht  wurden.  

3.   Mit  Ausnahme  der  Regelungen  oben  unter  Ziffer  1 und  2 haftet  Lenovo  

insgesamt  für  tatsächliche  Schäden  pro  Verschulden  höchstens  bis  zu  125  

%  des  gesamten  für  die  betreffende  Maschine  zu  zahlenden  Kaufpreises  

bzw. die  zu  zahlenden  Gebühren.

Diese  Begrenzung  gilt  ebenso  für  Lenovo  Lieferanten,  Lenovo  Reseller  und  

Service-Provider.  Dies  ist  der  maximale  Betrag,  für  den  Lenovo,  die  Lieferan-
ten,  Reseller  und  Service-Provider  insgesamt  haftbar  gemacht  werden  können.  

Fälle,  in  denen  Lenovo  nicht  haftbar  ist  

Mit  Ausnahme  der  Regelungen  oben  unter  Ziffer  1 sind  Lenovo,  die  Lieferan-
ten,  Reseller  oder  Service-Provider  in  keinem  Fall  haftbar  für  folgende  Ver-
luste,  selbst  wenn  Lenovo,  die  Lieferanten,  Reseller  oder  Service-Provider  auf  

die  Möglichkeit  solcher  Verluste  hingewiesen  wurden:  

1.   Verlust  oder  Beschädigung  von  Daten;  

2.   spezielle,  mittelbare  oder  Folgeschäden;  oder  

3.   entgangene  Gewinne,  Geschäftsabschlüsse,  Umsätze,  Schädigung  des  

guten  Namens  oder  Verlust  erwarteter  Einsparungen.
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Teil 3 - Gewährleistungsinformationen 

Teil 3 enthält  Informationen  hinsichtlich  der  für  die  Maschine  des  Kunden  gel-
tenden  Gewährleistung,  einschließlich  Gewährleistungszeitraum  und  Art  des  

Gewährleistungsservice,  der  von  Lenovo  geleistet  wird.  

Gewährleistungszeitraum  

Der  Gewährleistungszeitraum,  der  in  Anhang  A  des  Handbuchs  ″Service  und  

Fehlerbehebung″ (enthalten  im  Lieferumfang  Ihrer  Maschine)  angegeben  ist,  

kann  in  den  einzelnen  Ländern  und  Regionen  unterschiedlich  sein.  

Art  des  Gewährleistungsservice  

Falls  erforderlich,  leistet  Lenovo  Reparatur-  oder  Austauschservice,  abhängig  

von  der  Art  des  Gewährleistungsservices,  der  in  Anhang  A  des  Handbuchs  

″Service  und  Fehlerbehebung″ (enthalten  im  Lieferumfang  Ihrer  Maschine)  

angegeben  ist  und  nachfolgend  beschrieben  ist.  Der  Zeitrahmen  des  Service  ist  

abhängig  von  der  Uhrzeit  des  Anrufs  und  der  Verfügbarkeit  der  Teile. Die  

Servicestufen  sind  an  Antwortzeiten  gebunden  und  werden  nicht  garantiert.  

Die  angegebene  Servicestufe  wird  möglicherweise  nicht  an  allen  Standorten  

weltweit  angeboten,  und  außerhalb  des  üblichen  Servicebereichs  des  Service-
Providers  können  zusätzliche  Gebühren  anfallen.  Der  Kunde  muss  sich  an  den  

zuständigen  Ansprechpartner  beim  Service-Provider  oder  an  den  Reseller  

wenden,  wenn  er Informationen  über  bestimmte  Länder  und  Standorte  benö-
tigt.  

1.   CRU-Service  

Lenovo  liefert  dem  Kunden  CRUs  (Customer  Replaceable  Units  sind  durch  

den  Kunden  austauschbare  Funktionseinheiten),  damit  er die  Installation  

selbst  vornehmen  kann.  CRUs  der  Stufe  1 sind  einfach  zu  installieren,  

während  für  die  Installation  von  CRUs  der  Stufe  2 bestimmte  technische  

Kenntnisse  und  Werkzeuge  erforderlich  sind.  CRU-Informationen  sowie  

Anweisungen  zum  Austausch  der  CRU  werden  mit  der  Maschine  geliefert  

und  sind  auf  Anfrage  jederzeit  bei  Lenovo  erhältlich.  Abhängig  von  der  

Art  des  für  die  Maschine  geltenden  Gewährleistungsservice  kann  der  

Kunde  die  Installation  ohne  zusätzliche  Kosten  von  einem  Service-Provi-
der  durchführen  lassen.  In dem  mit  der  Ersatz-CRU  gelieferten  Material  ist  

angegeben,  ob  die  fehlerhafte  CRU  an  Lenovo  zurückgegeben  werden  

muss.  Ist  eine  Rückgabe  vorgesehen,  1)  sind  im  Lieferumfang  der  Ersatz-
CRU  Anweisungen  für  die  Rückgabe  und  ein  Versandkarton  enthalten,  

und  2)  kann  Lenovo  dem  Kunden  die  Ersatz-CRU  in Rechnung  stellen,  

falls  er die  fehlerhafte  CRU  nicht  innerhalb  von  30  Tagen  nach  Erhalt  der  

Ersatz-CRU  an  Lenovo  zurückschickt.  
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2.   Service  vor  Ort  

Der  Service-Provider  wird  die  fehlerhafte  Maschine  entweder  vor  Ort  repa-
rieren  oder  austauschen  und  deren  ordnungsgemäße  Funktionsweise  über-
prüfen.  Der  Kunde  muss  dafür  Sorge  tragen,  dass  am  Standort  der  Lenovo  

Maschine  ausreichend  Platz  zum  Zerlegen  und  erneuten  Zusammenbauen  

der  Maschine  vorhanden  ist.  Der  Standort  muss  sauber,  gut  beleuchtet  und  

für  die  jeweilige  Maßnahme  geeignet  sein.  Einige  Maschinen  müssen  zur  

Durchführung  bestimmter  Reparaturen  eventuell  an  ein  bestimmtes  Ser-
vice-Center  eingeschickt  werden.  

3.   Kurier-  oder  Aufbewahrungsservice  * 

Organisiert  der  Service-Provider  den  Transport,  muss  der  Kunde  die  feh-
lerhafte  Maschine  entsprechend  vorbereiten.  Der  Kunde  erhält  einen  

Versandkarton  für  den  Transport  der  Maschine  an  das  angegebene  Service-
Center.  Ein  Kurierdienst  wird  die  Maschine  abholen  und  zum  angegebe-
nen  Service-Center  transportieren.  Nach  der  Reparatur  oder  dem  Aus-
tausch  wird  das  Service-Center  den  Rücktransport  der  Maschine  an  den  

Standort  des  Kunden  veranlassen.  Für  die  Installation  und  Überprüfung  

der  Maschine  ist  der  Kunde  selbst  verantwortlich.  

4.   Anlieferung  oder  Versand  durch  den  Kunden  

Der  Kunde  wird  die  fehlerhafte  Maschine  gut  verpackt  entsprechend  den  

Angaben  des  Service-Providers  an  den  angegebenen  Standort  einschicken  

(vorab  bezahlt,  sofern  nichts  anderes  angegeben  ist).  Nachdem  die  

Maschine  repariert  oder  ausgetauscht  wurde,  wird  sie  für  den  Kunden  

zum  Abholen  bereitgehalten  oder  auf  Kosten  von  Lenovo  an  den  Kunden  

zurückgeschickt,  sofern  der  Service-Provider  nichts  anderes  angegeben  hat.  

Für  die  anschließende  Installation  und  Überprüfung  der  Maschine  ist  der  

Kunde  selbst  verantwortlich.  

5.   CRU-Service  und  Service  vor  Ort  

Diese  Art  von  Gewährleistungsservice  ist  eine  Kombination  aus  1 und  2 

(siehe  oben).  

6.   CRU-Service  und  Kurier-  oder  Aufbewahrungsservice  

Diese  Art  von  Gewährleistungsservice  ist  eine  Kombination  aus  1 und  3 

(siehe  oben).  

7.   CRU-Service  und  Anlieferung  durch  den  Kunden  oder  per  Versand  

Diese  Art  von  Gewährleistungsservice  ist  eine  Kombination  aus  1 und  4 

(siehe  oben).

Wenn  als  Art  des  Gewährleistungsservice  5,  6 oder  7 angegeben  ist,  wird  

der  Service-Provider  darüber  entscheiden,  welche  Art  von  Gewährleistungs-
service  für  die  Reparatur  geeignet  ist.  

* Diese  Art  von  Service  wird  in einigen  Ländern  als  ″Lenovo  EasyServ″ oder  

″EasyServ″ bezeichnet.  
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Um  Gewährleistungsservice  zu  erhalten,  sollte  sich  der  Kunde  an  einen  Ser-
vice-Provider  wenden.  In  Kanada  oder  den  Vereinigten  Staaten  von  Amerika  

lautet  die  Nummer  des  Service  wie  folgt:  1-800-IBM-SERV  (426-7378).  Die  

Servicetelefonnummern  in anderen  Ländern  können  der  folgenden  Liste  ent-
nommen  werden:  

Liste  der  weltweit  gültigen  Telefonnummern  

Telefonnummern  können  jederzeit  ohne  Vorankündigung  geändert  werden.  

Die  aktuellen  Telefonnummern  können  unter  der  Adresse  

http://www.lenovo.com/support  abgerufen  werden,  indem  dort  auf  den  Link  

Support  phone  list  geklickt  wird.  

 Land  oder  Region  Telefonnummer  

Afrika  Afrika:  +44  (0)1475  555  055  

Südafrika:  +27-11-3028888  und  0800110756  

Zentralafrika:  Wenden  Sie  sich  an einen  IBM  Business  Partner  

in Ihrer  Nähe.  

Argentinien  0800-666-0011  (Spanisch)  

Australien  131-426  (Englisch)  

Belgien  02-210-9820  (Flämisch)  

02-210-9800  (Französisch)  

Gewährleistungsservice  und  Unterstützung:  02-225-3611  

Bolivien  0800-0189  (Spanisch)  

Brasilien  Region  Sao  Paulo:  (11) 3889-8986  

Gebührenfrei  außerhalb  der  Region  Sao  Paulo:  0800-7014-815  

(Brasilianisches  Portugiesisch)  

Chile  800-224-488  (Spanisch)  

China  800-810-1818  (Mandarin)  

China  (Sonderverwaltungs-
region  Hongkong)  

Home-PC:  852-2825-7799  

Kommerzieller  PC:  852-8205-0333  

Lenovo  3000  und  WorkPad:  852-2825-6580  

(Kantonesisch,  Englisch,  Putonghua)  

Costa  Rica  284-3911  (Spanisch)  

Dänemark  4520-8200  

Gewährleistungsservice  und  Unterstützung:  7010-5150  (Dänisch)  

Deutschland  07032-15-49201  

Gewährleistungsservice  und  Unterstützung:  01805-25-35-58  (Deutsch)  

Dominikanische  Republik  566-4755  

566-5161,  Durchwahl  8201  

Gebührenfrei  innerhalb  der  Dominikanischen  Republik:  1-200-1929  

(Spanisch)  

Ecuador  1-800-426911  (Spanisch)  
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Land  oder  Region  Telefonnummer  

El Salvador  250-5696  (Spanisch)  

Estland  +386-61-1796-699  

Finnland  09-459-6960  

Gewährleistungsservice  und  Unterstützung:  +358-800-1-4260  (Finnisch)  

Frankreich  0238-557-450  

Gewährleistungsservice  und  Unterstützung:  

Software:  0810-631-020  

Hardware:  0810-631-213  (Französisch)  

Griechenland  +30-210-680-1700  

Großbritannien  01475-555-055  

Gewährleistungsservice  und  Unterstützung:  

Hardware:  08705-500-900  (Englisch)  

Guatemala  335-8490  (Spanisch)  

Honduras  Tegucigalpa  und  San  Pedro  Sula:  232-4222  

San  Pedro  Sula:  552-2234  

(Spanisch)  

Indien  1600-425-6666  

Alternativ  gebührenfrei:  +91-80-2678-8940  

(Englisch)  

Indonesien  800-140-3555  

+62-21-251-2955  (Bahasa,  Indonesisch,  Englisch)  

Irland  01-815-9202  

Gewährleistungsservice  und  Unterstützung:  01-881-1444  (Englisch)  

Italien  02-7031-6101  

Gewährleistungsservice  und  Unterstützung:  39-800-820094  (Italienisch)  

Japan  PC-Produkte:  

Gebührenfrei:  0120-20-5550  

International:  +81-46-266-4716  

Bei  den  angegebenen  Telefonnummern  antwortet  eine  Bandansage  in  

japanischer  Sprache.  Für  eine  telefonische  Unterstützung  in englischer  

Sprache  warten  Sie  das  Ende  der  japanischen  Bandansage  ab. Anschlie-
ßend  antwortet  ein  Telefonist.  Bitten  Sie nun  um  Unterstützung  in engli-
scher  Sprache  (″English  support  please″). Ihr Anruf  wird  an einen  

englischsprachigen  Telefonisten  weitergeleitet.  

PC-Software:  

0120-558-695  

Außerhalb  Japans:  +81-44-200-8666  

(Japanisch)  

Kanada  1-800-565-3344  (Englisch,  Französisch)  

Nur  Toronto:   416-383-3344  

Kolumbien  1-800-912-3021  (Spanisch)  
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Land  oder  Region  Telefonnummer  

Korea  1588-5801  (Koreanisch)  

Kroatien  0800-0426  

Lettland  +386-61-1796-699  

Litauen  +386-61-1796-699  

Luxemburg  +352-298-977-5063  (Französisch)  

Malaysia  1800-88-8558  (Englisch,  Bahasa,  Melayu)  

Malta  +356-23-4175  

Mexiko  001-866-434-2080  (Spanisch)  

Naher  und  Mittlerer  Osten  +44  (0)1475-555-055  

Neuseeland  0800-446-149  (Englisch)  

Nicaragua  255-6658  (Spanisch)  

Niederlande  +31-20-514-5770  (Niederländisch)  

Norwegen  6681-1100  

Gewährleistungsservice  und  Unterstützung:  8152-1550  

(Norwegisch)  

Österreich  01-24592-5901  

01-211-454-610  (Deutsch)  

Panama  206-6047  (Spanisch)  

Peru  0-800-50-866  (Spanisch)  

Philippinen  1800-1888-1426  (Englisch)  

+63-2-995-8420  (Philippinisch)  

Polen  +48-22-878-6999  

Portugal  +351-21-892-7147  (Portugiesisch)  

Rumänien  +4-021-224-4015  

Russische  Föderation  +7-095-940-2000  (Russisch)  

Schweden  08-477-4420  

Gewährleistungsservice  und  Unterstützung:  077-117-1040  (Schwedisch)  

Schweiz  058-333-0900  

Gewährleistungsservice  und  Unterstützung:  0800-55-54-54  

(Deutsch,  Französisch,  Italienisch)  

Singapur  1800-3172-888  (Englisch,  Bahasa,  Melayu)  

Slowakei  +421-2-4954-1217  

Slowenien  +386-1-4796-699  

Spanien  91-714-7983  

91-397-6503  (Spanisch)  

Sri  Lanka  +94-11-2448-442  (Englisch)  
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Land  oder  Region  Telefonnummer  

Taiwan 886-2-8723-9799  (Mandarin)  

Thailand  1-800-299-229  (Thailändisch)  

Tschechische  Republik  +420-2-7213-1316  

Türkei  00800-4463-2041  (Türkisch)  

Ungarn  +36-1-382-5720  

Uruguay  000-411-005-6649  (Spanisch)  

Venezuela  0-800-100-2011  (Spanisch)  

Vereinigte  Staaten  von  Ame-
rika  

1-800-426-7378  

(Englisch)  

Vietnam  Nördliches  Gebiet  und  Hanoi:  84-4-843-6675  

Südliches  Gebiet  und  Ho-Chi-Minh-Stadt:  84-8-829-5160  

(Englisch,  Vietnamesisch)  

Zypern  +357-22-841100
  

Ergänzung zu den Gewährleistungsbestimmungen für Mexiko 

Diese  Ergänzung  ist  Teil der  Gewährleistung  und  gilt  ausschließlich  für  Pro-
dukte,  die  auf  dem  Gebiet  von  Mexiko  geliefert  und  vertrieben  werden.  Im  

Falle  eines  Rechtsstreites  gelten  die  Bestimmungen  dieser  Ergänzung.  

Für  alle  bei  Lieferung  auf  den  Geräten  vorinstallierten  Softwareprogramme  

gilt  eine  Gewährleistung  von  dreißig  (30)  Tagen  für  Installationsfehler  ab dem  

Datum  des  Erwerbs.  Lenovo  ist  nicht  verantwortlich  für  in  diesen  Software-
programmen  enthaltene  Daten  und/oder  zusätzliche  Softwareprogramme,  die  

vom  Kunden  oder  nach  dem  Erwerb  des  Produkts  installiert  wurden.  

Services,  die  nicht  der  Gewährleistung  zugerechnet  werden  können,  werden  

nach  vorheriger  Genehmigung  dem  Endbenutzer  in  Rechnung  gestellt.  

Wenn  der  Kunde  einen  Reparaturservice,  der  der  Gewährleistung  unterliegt,  

in  Anspruch  nehmen  möchte,  wendet  er  sich  telefonisch  an  das  zuständige  

Customer  Support  Center  (Telefonnummer  001-866-434-2080).  Hier  wird  ihm  

die  Adresse  des  nächstgelegenen  autorisierten  Service-Centers  genannt.  Sollte  

sich  in  der  Stadt,  am  Standort  oder  im  Umkreis  von  70  km  um  den  Standort  

des  Kunden  kein  autorisiertes  Service-Center  befinden,  beinhaltet  die  Gewähr-
leistung  die  üblichen  Transportkosten  für  den  Transport  des  Produkts  zum  

nächstgelegenen  autorisierten  Service-Center.  Der  Kunde  muss  sich  telefonisch  

an  das  nächstgelegene  autorisierte  Service-Center  wenden,  um  die  erforderli-
chen  Einverständniserklärungen  oder  Informationen  zum  Transport  des  Pro-
dukts  und  der  Adresse  des  Service-Centers  einzuholen.  
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Eine  Liste  von  autorisierten  Service-Centern  ist  unter  der  folgenden  Adresse  

erhältlich:  http://www.pc.ibm.com/la/centros_de_servicio/servicio_mexico/  

servicio_mexico.html  

Fertigung:  

SCI  Systems  de  México,  S.A.  de  C.V. 

Av.  De  la Solidaridad  Iberoamericana  No.  7020  

Col.  Club  de  Golf  Atlas  

El  Salto,  Jalisco,  México  

C.P.  45680,  

Tel.  01-800-3676900  

Marketing:  

Lenovo  de  México,  Comercialización  y 

Servicios,  S.  A.  de  C.  V. 

Alfonso  Nápoles  Gándara  No  3111 

Parque  Corporativo  de  Peña  Blanca  

Delegación  Álvaro  Obregón  

México,  D.F.,  México  

C.P.  01210,  

Tel.  01-800-00-325-00  
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